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A.  ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 
 
Im Jahre 2002 trat die EG-Umgebungslärmrichtlinie (2002/49/EG) [1] in Kraft, die im Juni 2005 mit 
Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in nationales Recht überführt wurde. 
Bei den stark belasteten Verkehrsstraßen ist die Gemeinde Löwenberger Land von dem neuen 
Recht betroffen. Entsprechend § 47d BImSchG ist für die Gemeinde Löwenberger Land deshalb ein 
Lärmaktionsplan aufzustellen. Der Lärmaktionsplan muss den Mindestanforderungen des An-
hangs V der Richtlinie 2002/49/EG (EG-Umgebungslärmrichtlinie) entsprechen. 
 
Zunächst sind in einer ersten Stufe bis 18. Juli 2008 alle Hauptverkehrsstraßen bzw. Autobahnen 
mit mehr als 6 Mio. Kfz/Jahr (DTV 16.400) zu berücksichtigen (Lärmaktionsplan Teil 1). Die Ge-
meinde Löwenberger Land ist im Zuge der B 96 (südlicher Abschnitt) von der ersten Stufe des 
neuen Rechts betroffen. In der zweiten Stufe ist ein Lärmaktionsplan für alle Straßenzüge mit 
mehr als 3 Mio. Kfz/Jahr (DTV 8.200) bis zum 18. Juli 2013 zu erstellen (Lärmaktionsplan Teil 2). 
Hiervon ist der nördliche Abschnitt der B 96 betroffen.  
 
Im Investitionsrahmenplan bis 2010 für die Verkehrsinfrastruktur des Bundesverkehrsministeriums 
sind Nassenheide, die Ortsumfahrungen Teschendorf und Löwenberg vierstreifig bis zur B 167 
und zweistreifig nördlich der B 167 mit "Linie bestimmt" enthalten. Es ist damit davon auszuge-
hen, dass die Ortsumfahrungen möglicherweise sogar bis 2010, voraussichtlich jedoch bis 2012 
gebaut werden. Im Bundesverkehrswegeplan ist zudem langfristig eine Ortsumfahrung Löwen-
berg/ Neu-Löwenberg der B 167 unter "neue Vorhaben" enthalten.  
 
Mit der Zielsetzung eines umfassenden Ansatzes zur Lärmminderung zieht die Gemeinde Löwen-
berger Land bereits jetzt die Straßen der zweiten Stufe der Lärmminderungsplanung in die Unter-
suchung ein. Durch eine ganzheitliche Betrachtung sollen auch die Anforderungen der Umge-
bungslärmrichtlinie für das Jahr 2013 bereits in der jetzigen Phase erfüllt werden. Gleichzeitig 
möchte die Gemeinde Löwenberger Land die Aufstellung des Lärmaktionsplans auch dazu nutzen, 
sich auf das Planfeststellungsverfahren zur B 96n fachlich vorzubereiten und wegen der erhebli-
chen Veränderung der Verkehrsinfrastruktur die verkehrliche Entwicklung der Gemeinde in den 
nächsten Jahren planerisch zu steuern.  
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B.  LÄRMAKTIONSPLAN  
 

1. BESCHREIBUNG DES BALLUNGSRAUMS, DER HAUPTVER-
KEHRSSTRASSEN, DER HAUPTEISENBAHNEN ODER DER 
GROSSFLUGHÄFEN UND ANDERER LÄRMQUELLEN 

 
Ballungsraum 
 
Nach ' 47b BImSchG ist ein Ballungsraum ein Gebiet mit einer Einwohnerzahl von über 100.000. 
In der ersten Stufe werden Ballungsräume mit mehr als 250.000 Einwohnern betrachtet. Die Ge-
meinde Löwenberger Land liegt zwar am Rande des Ballungsraums Berlin, ist aber selbst kein Bal-
lungsraum.  
 
Die Gemeinde Löwenberger Land im Landkreis Oberhavel liegt mittig im Land Brandenburg ca. 50 
km nördlich von Berlin. Sie liegt zentral zwischen Neuruppin und Eberswalde, Oranienburg, Gran-
see und Templin. Die Gemeinde Löwenberger Land hat eine Fläche von 24.484,61 ha.[6] Mit 
Stand 10.03.2009 nennt die Homepage der Gemeinde Löwenberger Land 8.320 Einwohner in der 
Gemeinde, davon 831 EW in Teschendorf, 1.322 in Löwenberg und 1.456 EW in Nassenheide. 
Obwohl die EW nicht mit der zz. der Lärmberechnung übereinstimmt, ergibt sich ein guter Über-
blick über die prozentualen Anteile der betroffenen Ortschaften.  
 
Eine Aussage zu Wanderungen kann nur für den Landkreis Oberhavel gemacht werden. In dem 
vorwiegend ländlichen Bereich sind nur geringe Wanderungsbewegungen zu verzeichnen. Die 
leichte Bevölkerungsabnahme zum Vorjahr erklärt sich durch eine hohe Sterbequote (58 Geburten 
zu 78 Gestorbenen). An Zuzügen ist dagegen ein kleiner Zuwachs zu verzeichnen [8], das sich in 
der Statistik über Wanderungsbewegungen bestätigt.  
 
Die aktuelle Bevölkerungsprognose des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik (LDS) 
konstatiert für die Zukunft insgesamt einen Bevölkerungsrückgang für den Landkreis Oberhavel. 
Die Bevölkerungszahl des Landkreises Oberhavel entwickelt sich im engeren Verflechtungsraum 
von Berlin, zu dem auch die Gemeinde Löwenberg zählt, allerdings weiterhin mit leichten Zu-
wächsen an Einwohnern, während die Bevölkerungsabnahme im nördlichen Landkreis 18 - 20 % 
betragen kann.[7]  
 
Durch die geringen, aber stetigen Bevölkerungsgewinne aufgrund der Zuwanderungen ist die 
Gemeinde Löwenberger Land im Gegensatz zum überwiegenden Teil der Städte und Gemeinden 
in Brandenburg bislang nicht von Schrumpfung und Wohnungsleerstand betroffen, was sich auch 
in der Bautätigkeit insbesondere in Löwenberg, Teschendorf und Nassenheide widerspiegelt.  
 
 
Hauptverkehrsstraßen 
 
In der Gemeinde Löwenberger Land sind Straßenabschnitte mit einer Verkehrsbelastung >6 Mio. 
Kfz/Jahr (DTV >16.400) und > 3 Mio. Kfz/Jahr (DTV >8.200) vorhanden, die im Rahmen der 
Lärmminderungsplanung zu betrachten sind und deshalb nachfolgend beschrieben werden:  
 
#   B 96 zwischen Nassenheide (Gemeindegrenze) bis Löwenberg (Knotenpunkt B 167) 

>6 Mio. Kfz/Jahr, 
#   B 167 in der Ortsdurchfahrt Löwenberg, Abschnitt Friedrich-Ebert-Straße >3 Mio. 

Kfz/Jahr, 
#   B 96 zwischen Löwenberg und Gransee >3 Mio. Kfz/Jahr. 
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Der DTV auf den folgenden klassifizierten Straßen des Gemeindegebiets lag zum Zählzeitpunkt 
(2005) unter 3 Mio. Kfz/Jahr: 
 
#   die von Osten nach Westen verlaufende B 167 ausgenommen dem Abschnitt Fried-

rich-Ebert-Straße im Ortsteil Löwenberg,  
#   die westlich von Falkenthal von der B 167 Richtung Templin abzweigende B 109, 
#   der die Gemeinde tangierende Anschluss der L 213 an die B 96 durch Nassenheide 

(Waldsiedlung) und 
#   die K 6509 zwischen B 96 über Grüneberg nach Liebenberg in Weiterführung der 

K6518 nach Bergsdorf.  
 
Unabhängig von den strategischen Lärmkarten besteht punktuell zumindest ein Prüfbedarf im 
Ortsteil Grieben. Das Straßendorf ist aufgrund seiner annähernd geschlossenen Bebauung, die 
unmittelbar an den Straßenraum grenzt, entlang der B 167 trotz eines Verkehrsaufkommens <3 
Mio. Kfz/Jahr stark vom Straßenlärm betroffen. Ebenso sollten in Falkenthal Maßnahmen benannt 
werden, die den Schleichwegverkehr zwischen den Bundesstraßen 167 und 109 durch den Ort 
verhindern. Hierbei entstehen schon durch einzelne Fahrzeuge beträchtliche Emissionen. Grund ist 
das historische Feldsteinpflaster. 
 
Das klassifizierte Straßennetz in der Gemeinde Löwenberger Land hat eine Länge von 40,5 km 
Bundesstraße, 2,0 km Landesstraße und 27,0 km Kreisstraße. Ca. 9,5 km des klassifizierten Stra-
ßennetzes ist mit <16.400 Kfz/Tag belastet. In der 1. Stufe (>6 Mio. Kfz/Jahr) wird der Abschnitt 
der B 96 zwischen Löwenberg und Nassenheide betrachtet. Dieser Straßenabschnitt steht zum 
vierspurigen Ausbau an, wobei der Vorentwurf zur Planfeststellung eine Umfahrung Teschendorfs 
und Löwenbergs sowie die Linienführung zwischen den Ortsteilen Nassenheides vorgesehen ist. In 
die 2. Stufe (>3 Mio. Kfz/Jahr) wird die Friedrich-Ebert-Straße in Löwenberg (B 167 zwischen Ber-
liner Straße und Granseer Straße) und der Abschnitt der B 96 zwischen Löwenberg und Gransee 
einbezogen. 
 
 
Haupteisenbahnen 
 
Die Gemeinde Löwenberger Land wird in Nord-Süd-Richtung von der Strecke Rostock – Berlin 
(Nordbahn) durchquert. Zudem gehen Nebenbahnen nach Rheinsberg und Templin im Gemein-
degebiet von dieser Hauptstrecke ab. Keine dieser Strecken hat mehr als 60.000 Züge/Jahr, so dass 
zumindest in der ersten Phase der Lärmminderungsplanung keine Lärmkartierung durch das Ei-
senbahnbundesamt erfolgt. 
 
 
Großflughäfen 
 
Der nächstgelegene Großflughafen Berlin-Tegel mit mehr als 50.000 Bewegungen/Jahr hat durch 
die Lage der Start- und Landebahnen keine Lärmauswirkungen auf die Gemeinde. 
 
Der neue Großflughafen Berlin-Brandenburg International, der bis 2013 eröffnet werden soll, wird 
durch seine Lage im Süden Berlins gleichfalls keine Auswirkungen haben. 
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Andere Lärmquellen 
 
Bei der Erhebung des LDS auf Basis der Flächennutzungspläne im Jahre 2004 wurden in der Ge-
meinde Löwenberger Land 67 ha an gewerblichen Flächen ermittelt. [6] 
 
Bedeutende Lärmquellen durch Großgewerbe und Industrie sind nicht vorhanden und auch nicht 
geplant. Aus der geringen Ausweisung von gewerblichen Flächen im Flächennutzungsplan geht 
hervor, dass eine Ansiedelung von Großgewerbe und Industrie von der Gemeinde langfristig nicht 
verfolgt wird, die vorhandenen Standorte jedoch gesichert werden.  
 
In der Gemeinde Löwenberger Land gibt es keine kartierungspflichtigen Industrie- und Gewerbe-
gebiete mit Anlagen gemäß Anhang I der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 
über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Anlagen), so 
dass Gewerbelärm im Lärmaktionsplan nicht zu betrachten ist.  
 
Beschwerden über Lärmbelästigungen durch gewerbliche Verkehre gibt es von Anliegern des 
Griebener Wegs in Teschendorf. 
 
Freizeitlärm- oder auch Nachbarschaftslärm sind nicht Gegenstand des Lärmaktionsplans nach EG-
Umgebungslärmrichtlinie. 
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2.  ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE 
 
Die Zuständigkeit für den Lärmaktionsplan regelt der § 47e BImSchG [3]. Sie liegt bei den Ge-
meinden oder den nach Landesrecht zuständigen Behörden. Im Land Brandenburg betätigt das 
Landesrecht diese Regelung der Zuständigkeit der Gemeinden als zuständige Behörde: 
 
Gemeinde Löwenberger Land 
Alte Schulstr. 5 
 
16775 Löwenberger Land 
 
Tel. 033094/69851 
Fax 033094/69888 
E-Mail Kerstin.Ruch@loewenberger-Land.de 
Zuständige Behörde: Bauverwaltung, Frau Kerstin Ruch 
 
Gemeindeschlüssel: 12 0 65 198 
 
Der Lärmaktionsplan ist von der Gemeinde an das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt 
und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MLUV) zu übergeben. Dieses ist zuständig für 
die Mitteilungen an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (nach 
§ 47c Abs. 5 und 6 sowie nach § 47d Abs. 7), das wiederum die Informationen an die EU-
Kommission weiterleitet. 
 
Für die Erstellung der strategischen Lärmkarten ist das Landesumweltamt zuständig und stellt sie 
kostenfrei den Gemeinden zur Verfügung. 
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3.  DER RECHTLICHE HINTERGRUND 
 
Die Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates über die Bewertung und 
Bekämpfung von Umgebungslärm vom 25. Juni 2002 [2] ist mit den §§ 47 a bis f des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sowie mit Erlass der Verordnung über die Lärmkartierung 
(34. BImSchV) in deutsches Recht umgesetzt worden. Gemäß § 47d BImSchG stellen die gemäß § 
47e Abs. 1 BImSchG zuständigen Gemeinden auf der Grundlage der gemäß § 47c BImSchG aus-
gearbeiteten Lärmkarten bis zum 18. Juli 2008 Lärmaktionspläne auf, mit den Lärmprobleme und 
Lärmauswirkungen geregelt werden. 
 
Mit der Verabschiedung der EG-Umgebungslärmrichtlinie [1] im Juli 2002 sowie deren Umsetzung 
in nationales Recht im Juni 2005 [24] hat das Lärmschutzrecht eine deutliche Aufwertung erfah-
ren. Dies betrifft auch die Aufstellung von Lärmaktionsplänen (' 47d BImSchG ). Der Begriff Lärm-
aktionsplan wird in der Richtlinie wie folgt definiert: 
 

"Ein Plan zur Regelung von Lärmproblemen und von Lärmauswirkungen, erforderli-
chenfalls einschließlich Lärmminderung".  

 
Die Festlegung von Maßnahmen in den Plänen ist in das Ermessen der zuständigen Gemeinden 
gestellt, sollte aber auch unter Berücksichtigung der Belastung durch mehrere Lärmquellen insbe-
sondere auf Prioritäten eingehen, die sich gegebenenfalls aus der Überschreitung relevanter 
Grenzwerte oder auf Grund anderer Kriterien ergeben, und insbesondere für die wichtigsten Be-
reiche gelten, wie sie in den Lärmkarten ausgewiesen werden.  
 
Anwendungsbereich des sechsten Teils des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) ist der 
Umgebungslärm, "dem Menschen insbesondere in bebauten Gebieten, in öffentlichen Parks oder 
anderen ruhigen Gebieten eines Ballungsraums, in ruhigen Gebieten auf dem Land, in der Umge-
bung von Schulgebäuden, Krankenhäusern und anderen lärmempfindlichen Gebäuden und Gebie-
ten ausgesetzt sind" (' 47a BImSchG). Umgebungslärm bezeichnet "belästigende oder gesund-
heitsschädliche Geräusche im Freien, die durch Aktivitäten von Menschen verursacht werden, ein-
schließlich des Lärms, der von Verkehrsmitteln, Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flugverkehr 
sowie Geländen für industrielle Tätigkeiten ausgeht" (' 47b BImSchG). 
 
Die Lärmaktionspläne müssen gemäß § 47d Abs. 2 BImSchG folgende Mindestanforderungen der 
Anlage V der EG-Umgebungslärmrichtlinie erfüllen: 
 
#  "Eine Beschreibung des Ballungsraums, der Hauptverkehrsstraßen, der Haupteisen-

bahnstrecken oder der Großflughäfen und anderer Lärmquellen, die berücksichtigt 
werden, 

 
#  Benennung der zuständigen Behörde, 
 
#  Erläuterung des rechtlichen Hintergrunds, 
 
#  Nennung aller geltenden Grenzwerte gemäß Artikel 5, 
 
#  eine Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten, 
 
#  eine Bewertung der geschätzten Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind, so-

wie Angabe von Problemen und verbesserungsbedürftigen Situationen, 
 
#  das Protokoll der öffentlichen Anhörungen gemäß Artikel 8 Absatz 7, 
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#  Auflistung der bereits vorhandenen oder geplanten Maßnahmen zur Lärmminde-

rung, 
 
#  die Maßnahmen, die die zuständigen Behörden für die nächsten fünf Jahre geplant 

haben, einschließlich der Maßnahmen zum Schutz ruhiger Gebiete, 
 
#  Darstellung der langfristigen Strategie, 
 
#  finanzielle Informationen (falls verfügbar): Finanzmittel, Kostenwirksamkeitsanalyse, 

Kosten-Nutzen-Analyse, 
 
#  die geplanten Bestimmungen für die Bewertung der Durchführung und der Ergeb-

nisse des Lärmaktionsplans." 
 
Ziel dieser Pläne soll es auch sein, ruhige Gebiete gegen eine Zunahme des Lärms zu schützen.  
 
Gemäß § 47d Abs. 3 BImSchG wird die Öffentlichkeit zu den Vorschlägen der Lärmaktionspläne 
gehört. Sie erhält rechtzeitig und effektiv die Möglichkeit, an der Ausarbeitung und Überprüfung 
der Lärmaktionspläne mitzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkung sind zu berücksichtigen. 
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4.  GELTENDE GRENZWERTE GEMÄSS ARTIKEL 5 
 
Auf nationaler Ebene existieren bislang keine allgemein gültigen Grenzwerte für Lärmimmissionen 
im Verkehrsbereich. In den bestehenden Vorschriften zum Lärmschutz, 
 
# Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) mit der Verkehrslärmschutzverordnung 

(16. BImSchV) und 
 
# DIN 18005 (Lärmschutz im Städtebau), 
 
werden verschiedene Grenz-, Richt- und Orientierungswerte zum Lärmschutz - abhängig von der 
Nutzungsart der betroffenen Gebiete und von der Tageszeit - definiert, die allerdings lediglich für 
den Um- und Neubau von Verkehrsanlagen dienen bzw. als Orientierungswerte gelten. 
 
Für die Geräuschbelastung der Bevölkerung hat eine Reihe von Institutionen Qualitätsstandards 
vorgeschlagen. Diese wurden in der Regel unter gesundheitlichen Aspekten entwickelt, unab-
hängig von der jeweiligen Nutzung der Gebiete, in denen Menschen Geräuschen ausgesetzt sind. 
Als gesundheitsrelevante Schwellenwerte gelten 65 dB(A) ganztags und 55 dB(A) nachts [25]. Der 
Sachverständigenrat für Umweltfragen hat erneut in seinem Umweltgutachten 2004 [26] und in 
seinem Sondergutachten "Umwelt und Straßenverkehr - Hohe Mobilität - Umweltverträglicher 
Verkehr" vom Juni 2005 [27] auf die Schwelle von 45 dB(A) hingewiesen, unterhalb der ein unge-
störter Schlaf sichergestellt werden kann bzw. oberhalb der Aufwachreaktionen festzustellen sind.  
 
In der "Strategie der Lärmaktionsplanung im Land Brandenburg" wird für die Entscheidung über 
die Notwendigkeit der Aufstellung eines Lärmaktionsplanes ein Prüfwert definiert, bei dessen Ü-
berschreitung in Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Lärmwirkungsforschung bei dau-
erhafter Exposition gesundheitliche Beeinträchtigungen der betroffenen Menschen nicht mehr 
auszuschließen sind. Als Prüfwert soll im Land Brandenburg ein Mittelungspegel von 65 
dB(A) tags bzw. 55 dB(A) nachts angewendet werden. Aus einer Überschreitung der Prüfwerte 
ergibt sich eine Verpflichtung, einen Lärmaktionsplan aufzustellen, aber kein Rechtsanspruch für 
betroffene Anlieger und damit auch keine Verpflichtung der Baulastträger auf Umsetzung der 
Maßnahmen. 
 
Die nationalen Grenz- und Richtwerte können für die Bewertung der Lärmsituation zur Orientie-
rung herangezogen werden. Sie beruhen jedoch auf anderen Ermittlungsverfahren als die in den 
strategischen Lärmkarten angegebenen Lärmindizes Lden und Lnight. Sie sind nicht direkt vergleich-
bar. Im Einzelfall sind daher zur Prüfung, ob Immissionsgrenz- oder richtwerte überschritten sind, 
separate Berechnungen unter Anwendung der nationalen Berechnungsverfahren für den jeweili-
gen Immissionsort notwendig. Eine überschlägige Übertragung der nationalen Grenz- und Richt-
werte auf die Lärmindizes Lden und Lnight wurde durch das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit durchgeführt. Die entsprechenden Indizes sind in der folgenden Ta-
belle den nationalen Grenz- und Richtwerden in Klammern zugeordnet. 
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Tabelle 1: Überschlägige Übertragung der nationalen Grenz- und Richtwerte auf die Lärmindizes Lden und Lnight 
 

 Abwendungs-  
 bereich  
 
 
 
 
 
 
 
Nutzung 

Grenzwerte für die Lärmsa-
nierung an Bundesfernstra-
ßen in der Baulast des Bun-
des 1,2 
 
Richtwerte, bei deren Über-
schreitung straßenver-
kehrsrechtliche Lärm-
schutzmaßnahmen in Be-
tracht kommen3 

Grenzwerte für den Neubau 
und die wesentlichen Än-
derungen von Straßen- 
und Schienenwegen (Vor-
sorge)4 

Richtwerte für Anlagen im 
Sinne von § 3 Abs. 5 
BImSchG deren Einhaltung 
sichergestellt werden soll5 

 Tag 
dB(A), Lden 

Nacht 
dB(A), Lnight 

Tag 
dB(A), Lden 

Nacht  
dB(A), Lnight 

Tag 
dB(A), Lden 

Nacht 
dB(A), Lnight 

Krankenhäuser, 
Schulen, Kurhei-
me, Altenheime 

70 (71) 60 (60) 57 (58) 47 (47) 45 (46) 35 (35) 

Reine  
Wohngebiete 

70 (71) 60 (60) 59 (60) 49 (49) 50 (51) 35 (35) 

Allgemeine  
Wohngebiete 

70 (71) 60 (60) 59 (60) 49 (49) 55 (56) 40 (40) 

Kern-, Dorf- und 
Mischgebiete 

72 (73) 62 (62) 64 (65) 54 (54) 60 (61) 45 (45) 

Gewerbegebiete 75 (76) 65 (65) 69 (70) 59 (59) 65 (66) 50 (50) 

Industriegebiete     70 (71) 70 (70) 
 

1 Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes - VlärmSchR97, VkBl. 1997 
S. 434; 2006 S. 665 
2 Dieselben Immissionsgrenzwerte werden auch bei der Lärmsanierung an Schienenwegen des Bundes herangezogen.  
3 Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutzrichtlinien-
StV), VkBl. 2007 s. 767 
4 Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV vom 12.06.1990, BGBl. I S. 1036 
5 Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm vom 26.08.1998, GMBl. 1998 Nr. 26 S. 503 
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5.  ZUSAMMENFASSUNG DER DATEN DER LÄRMKARTEN 
 
Die grafische Darstellung mit den Isophonenbändern für den Lden und den Lnight für das Gemein-
degebiet Löwenberger Land zeigt Kfz-Belastungen größer 6 Mio. Kfz/Jahr [3] und 3 Mio. Kfz/Jahr 
[5]. Die farbigen Isophonenbänder stellen Pegel dar, die außerhalb der Gebäude in 4 m Höhe über 
Gelände berechnet wurden.  
 
Die Isophonenbänder oberhalb 65 dB(A) für den Lden bzw. 55 dB(A) für den Lnight als Prüfwert, bei 
dessen Überschreitung Lärmschutzmaßnahmen in Erwägung gezogen oder eingeführt werden, 
der Stufe 1 sind in den Abbildungen 1 und 2 dargestellt. 
 
Die grafische Darstellung mit den Isophonenbändern für den Lden und den Lnight für die Gemeinde 
Löwenberger Land der zweiten Stufe des Lärmaktionsplans (Hauptverkehrsstraßen >3 Mio. 
Kfz/Jahr) ist in den Abbildungen 3 und 4 zu finden. 
 
Die grafische Darstellung der Isophonenbänder oberhalb von 65 dB(A) für den Lden bzw. 55 dB(A) 
für den Lnight als Prüfwert, bei dessen Überschreitung Lärmschutzmaßnahmen in Erwägung gezo-
gen oder eingeführt, wurden noch nicht erstellt, lässt sich aber im weiteren Verfahren aus den 
vorhandenen Karten leicht auswerten. 
 
Die Daten der strategischen Lärmkarten werden im Folgenden dahingehend zusammengefasst, 
dass die Schwerpunkte der Lärmbelastung durch den Straßenverkehr und somit die Bereiche mit 
vordringlichem Handlungsbedarf deutlich werden. Um Bereiche starker Lärmbelastung abzugren-
zen, werden Straßen(-abschnitte) aus der Lärmkartierung identifiziert, die Werte oberhalb der 
Prüfwerte von 65 dB(A) für den Lden bzw. 55 dB(A) für den Lnight aufweisen.  
 
Die Daten der strategischen Lärmkarten werden im Folgenden dahin gehend zusammengefasst, 
dass die Schwerpunkte der Lärmbelastung durch den Straßenverkehr und somit die Bereiche mit 
vordringlichem Handlungsbedarf deutlich werden (Tab. 1). Um Bereiche starker Lärmbelastung 
abzugrenzen, werden Straßen(-abschnitte) aus der Lärmkartierung identifiziert, die Werte ober-
halb der Prüfwerte von 65 dB(A) für den Lden bzw. 55 dB(A) für den Lnight aufweisen.  
 
Für die erste Stufe der Lärmminderungsplanung mit >6 Mio. Kfz/Jahr handelt es sich um folgende 
Straßenabschnitte der B 96, die die Prüfwerte überschreiten: 
 
#   Berliner Straße, Einmündung B 167 bis südlicher Ortsausgang Löwenberg, 
#   Berliner Straße, südlicher Ortsausgang Löwenberg bis Ortseingang Teschendorf, 
#   Hauptstraße, Ortsdurchfahrt Teschendorf, 
#   Oranienburger Chaussee, südlicher Ortsausgang Teschendorf bis Nassenheide, 
#   Oranienburger Chaussee, Ortsdurchfahrt Nassenheide/ Waldsiedlung bis zur Ge-

meindegrenze. 
 
Es zeigt sich, dass die B 96 südlich von Löwenberg durchgängig eine gleichmäßig hohe Lärmbe-
lastung aufweist. Für die gesamte Strecke wurde vom Landesumweltamt eine Lärmkartierung für 
die 1. Stufe (>6 Mio. Kfz/Jahr) erstellt.  
 
Diese Bereiche gelten im Wesentlichen sowohl für den Lden als auch für den Lnight.  
 
Bei den Schwerpunkten mit gesundheitsgefährdenden Lärmimmissionen (Angaben ganz-
tags/nachts in dB(A)) handelt es sich in der zweiten Stufe der Lärmminderungsplanung >3 Mio. 
Kfz/Jahr um folgende Straßenabschnitte: 
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# B 167, Ortsdurchfahrt Löwenberg, Friedrich-Ebert-Straße ( Lden >70/Lnight>65-70) 
# B 96, Löwenberg, Granseer Straße, (Lden >65-75/Lnight>60-70). 
 
Die Belastung ist in beiden Kategorien nachts stärker ausgeprägt als im Gesamttagespegel.  
 
Auffällig war, dass die Ortsdurchfahrt Löwenberg zwischen Berliner Straße und Granseer Straße (B 
167, Friedrich-Ebert-Straße) trotz einer hohen Kfz-Belastung nicht in die 1. Stufe fällt. Da die 
Grundlage für diese Einordnung teilweise auf älteren Messdaten (1995) der B 167 beruhte, erfolg-
te vom LUA eine Aktualisierung im April 2008, auf deren Grundlage sich die Zuordnung zur 2. 
Stufe der Lärmkartierung bestätigte, allerdings eine sehr hohe Belastung aufweist. 
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6.  BEWERTUNG DER GESCHÄTZTEN ANZAHL VON 
PERSONEN, DIE LÄRM AUSGESETZT SIND, SOWIE ANGABE 
VON PROBLEMEN 

 
Die Ermittlung der Belastetenzahlen erfolgt nach der "vorläufigen Berechnungsmethode zur Er-
mittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm" (VBEB). 
 
Bei der Berechnung der Betroffenen wurde zz. der Stufe 1 von 8.425 Einwohnern in der Gemeinde 
Löwenberg Land ausgegangen. Angaben über die geschätzte Anzahl der Menschen, die in Gebie-
ten wohnen, die innerhalb der Prüfwerte des Landes Brandenburg liegen, enthalten folgende Ta-
bellen: 
 
Tabelle 2: Angaben über die geschätzte Zahl der Menschen, die ganztags in Gebieten wohnen, die innerhalb der 
Isophonen-Bänder nach Nummer 1 (34. BImSchV § 4, Abs.4) liegen 
 

 
Lden [dB(A)] 

 
> 65-70 

 

 
> 70-75 

 

 
> 75 

 
Anzahl 

 
190 

 
164 

 
25 

 
Tabelle 3: Angaben über die geschätzte Zahl der Menschen, die nachts in Gebieten wohnen, die innerhalb der I-
sophonen-Bänder nach Nummer 1 (34. BImSchV § 4, Abs.4) liegen 
  

 
Lnight [dB(A)] 

 
> 55-60 

 

 
> 60-65 

 

 
> 65-70 

 
> 70 

 
Anzahl 

 
143 

 
186 

 
95 

 
0 

 
Die Auswertung der Betroffenheit der Bewohner in den Belastungsschwerpunkten ergibt für den 
Lden, dass 
 
#   ganztags etwa 379 Personen von gesundheitsgefährdenden Beurteilungspegeln >65 

dB(A) betroffen sind, davon liegt die Belastung für 25 Personen über 75 dB(A). 
 
#   nachts 424 Einwohner der Gemeinde Löwenberger Land in durch Straßenverkehrs-

lärm verursachten Pegelbereichen von mehr als 55 dB(A) und damit im Bereich mit 
gesundheitsgefährdenden Beurteilungspegeln wohnen. Belastungen über 70 dB(A) 
treten nicht auf.  

 
Von der geschätzten Anzahl der Menschen, die in Gebieten wohnen, die innerhalb der Isopho-
nenbänder der 1. Stufe liegen, sind ganztags 52 % und nachts 44 % betroffen. Der weitaus größ-
te Teil der Bewohner der Gemeinde Löwenberger Land ist nicht gesundheitsrelevanten Belastun-
gen ausgesetzt. Für 4,5 % der Bevölkerung ergaben sich jedoch Pegelbereiche von über 65 dB(A) 
ganztags und von 5 % über 55 dB(A) nachts, die trotz der geringen Anzahl dringenden Hand-
lungsbedarf dokumentieren.  
 
Alle Angaben beziehen sich auf die 1. Stufe der Lärmminderungsplanung. Angaben über die be-
troffenen Personen entlang der Ortsdurchfahrt Löwenberg und auf dem Abschnitt der B 96 nörd-
lich Löwenbergs, d.h. für die 2. Stufe, wurden vom Landesumweltamt nicht aufbereitet. Aus den 
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strategischen Lärmkarten kann jedoch abgelesen werden, dass hauptsächlich im Bereich der Orts-
durchfahrt Löwenberg  
#   ganztags ungefähr 103 Personen von gesundheitsgefährdenden Beurteilungspegeln 

>65 dB(A) betroffen sind, davon liegt die Belastung für 88 Personen über 70 dB(A). 
 
#   nachts ungefähr 115 Einwohner der Gemeinde Löwenberger Land in durch Straßen-

verkehrslärm verursachten Pegelbereichen von mehr als 55 dB(A) und damit im Be-
reich mit gesundheitsgefährdenden Beurteilungspegeln wohnen. Von Belastungen 
über 60 dB(A) sind davon 90 Einwohner betroffen.  

 
Die überwiegend geschlossene Randbebauung der Friedrich-Ebert-Straße schränkt den gesund-
heitsgefährdenden Bereich >65 dB(A) ganztags und >55 dB(A) nachts auf die an den Straßenkör-
per angrenzende Bebauung ein. Unabhängig von der Einstufung in die 2. Stufe der Umgebungs-
lärmrichtlinie bzw. der geringeren Verkehrsmenge, ergibt sind auf der Ortsdurchfahrt Löwenberg 
aus der Höhe der berechneten Pegelwerte von größtenteils Lden >75 dB(A) und Lnight >70, die die 
Prüfwerte weit übersteigen, ein vordringlicher Handlungsbedarf.  
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7.  PROTOKOLL DER ÖFFENTLICHEN ANHÖRUNG GEMÄSS 
ARTIKEL 8 ABSATZ 7 

 
Im Zuge der Information und Mitwirkung der Öffentlichkeit und der Beteiligung der Träger öffent-
licher Belange (Bürgerversammlung vom 13. August 2008 und öffentliche Auslage in der Zeit vom 
4. August bis 5. September 2008) ergaben sich Verständnisfragen, Hinweise und Erklärungen, die 
sowohl den Lärmaktionsplan als auch von dem geplanten Bau der B 96n abhängige städtebauli-
che und verkehrliche Entwicklungsmöglichkeiten betrafen.  
 
Da die Gemeinde Löwenberger Land den Wunsch hatte, die Aufstellung des Lärmaktionsplans ei-
nerseits dazu zu nutzen, der Pflicht aus dem Bundes-Immissionsschutzgesetz nachzukommen, an-
dererseits aber auch die verkehrsplanerischen und städtebaulichen Chancen und Risiken des Aus-
baus des B 96n im Zuge der Aufstellung des Lärmaktionsplans betrachten zu lassen, beziehen sich 
die nachfolgenden Ausführungen aus der Information und Mitwirkung der Bürger nur auf den Teil 
des eigentlichen Lärmaktionsplans: 
 

# Anordnung einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h: 
Die Anordnung vom Tempo 30 hat eine Pegelminderung von ca. 2,4 dB (A) zur Fol-
ge. Eine höhere  Schadstoffbelastung ist bei einer geringeren Geschwindigkeit nicht 
zu erwarten. Die Gemeinde muss zur Umsetzung von Maßnahmen des Lärmaktions-
plans einen Antrag an den LBM auf Einzelfallprüfung stellen. Die Entscheidung über 
die Umsetzung dieser Maßnahmen liegt beim LS (Bauträger). Die Anordnung erfolgt 
auf Grundlage des StVO. Nach einem Gerichtsurteil besteht bei einer Lärmbelastung 
von über 70 dB (A) kein Ermessenspielraum mehr bei der Anordnung einer zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit nach der Lärmschutzrichtlinien-StVO. 

 
# Berechnungsmethoden und Zuständigkeiten: 

Berechnungen der strategischen Lärmkarten des Landesumweltamtes erfolgen nach 
VBUS. Sie sind keine Grundlage für die Berechnung der Lärmschutzmaßnahmen im 
Zuge der B 96n, deren Berechnung nach der 16. BImSchV durchzuführen ist. Der 
Landesbetrieb für Straßenwesen (LS) ist an dem Lärmminderungsplan (LAP) zu betei-
ligen. Eine entsprechende Stellungnahme wurde im Rahmen der Behördenbeteili-
gung abgegeben.  

 
# Zum Umfang des Lärmminderungsplans (LAP): 

Der LAP bezieht sich ausschließlich auf die in den strategischen Lärmkarten berech-
neten Straßenabschnitte mit einer Verkehrsbelastung >6 Mio. Kfz/Jahr (1. Stufe) und 
>3-6 Mio. Kfz/Jahr (2. Stufe). Diese Kriterien treffen auf die B 9 zwischen Nassenhei-
de und Löwenberg sowie die Friedrich-Ebert-Straße und die Granseer Straße in Lö-
wenberg zu. Der LAP nennt auf Straßenabschnitten mit Betroffenen Lden = >70 dB(A) 
und Lnight = >60 dB(A) Maßnahmen zur Lärmminderung, die schon vor dem Bau der 
B 96n umgesetzt werden sollen (Sofortmaßnahmen), um extrem betroffene und ge-
sundheitsgefährdete Anwohner zu entlasten. Nach Bau der B 96n gibt es auf den 
Straßenabschnitten, die in die 1. Stufe des Lärmaktionsplans fallen, keine Betroffe-
nen mehr mit einer Lärmbelastung von mehr als 65/55 dB(A) (ganztags, nachts). Die 
in die 2. Stufe des Lärmaktionsplans fallende Friedrich-Ebert-Straße sinkt nach der 
Umverlegung der B 96 unter eine Verkehrsbelastung von 3 Mio. Kfz/Jahr und entfällt 
damit aus dem Lärmaktionsplan. Eine Lärmbelastung von weniger als 65/55 dB(A) 
(ganztags, nachts) ist mit dem anzunehmenden abzunehmenden Verkehrsaufkom-
men voraussichtlich nicht verbunden. Der Lärmaktionsplan hat keinen Einfluss auf 
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Linienführung, Trassenlage und Schallschutzmaßnahmen der B 96n. Die Entschei-
dungen darüber liegen im Ermessen des Baulastträgers.  
Vorschläge zur Linienführung und Trassenlage der B 96n sollten auf Wunsch der 
Gemeinde trotzdem unter dem Aspekt einer wünschenswerten städtebaulichen und 
verkehrlichen Entwicklung dargestellt werden, da die Verlegung der B 96 zu wesent-
lichen Veränderungen im verkehrlichen und städtebaulichen Bereich führt. Die In-
formation und Mitwirkung der Öffentlichkeit am Lärmaktionsplan wurde zum Anlass 
genommen, über den Lärmaktionsplan hinaus mit der Öffentlichkeit in einen Dialog 
zu treten. Das Ergebnis dieses Bearbeitungsteils wird unabhängig vom Lärmaktions-
plan zusammengefasst und weiterverfolgt.  

 
# Hinweise und Anregungen der Bürger: 

Die aufgeführten Sofortmaßnahmen des Lärmaktionsplans wurden nach den grund-
sätzlichen Erläuterungen zur Einführung einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 
30 km/h begrüßt. Die Anregung eines Überholverbots für Kraftfahrzeuge über 7,5 t 
Gesamtgewicht wurde in den Maßnahmenkatalog des LAP integriert. Die Maßnah-
men bewegen sich in einem Rahmen, dem der Landesbetrieb Straßenwesen zur Ver-
besserungen der Lärmsituation grundsätzlich folgen kann. 

 
Im Lärmaktionsplan werden auch langfristige verkehrliche Strategien und deren Auswirkungen 
gegenübergestellt. Hierbei wurde der Beschluss gegen eine Ortsumfahrung Löwenberg/ Neulö-
wenberg, der vor der Bekanntgabe der Ergebnisse der Lärmkartierung  und deshalb ohne Einbe-
ziehung der lärmrelevanten Aspekte des Lärmaktionsplans getroffen wurde,  in Frage gestellt. Das 
vorzugsweise zu verfolgende langfristige verkehrliche Entwicklungsziel wurde unter dem Aspekt 
einer dauerhaften Entlastung der Ortsdurchfahrt Löwenbergs, insbesondere der Friedrich-Ebert-
Straße, mit einer Lärmbelastung von mehr als 65/55 dB(A) (ganztags, nachts) aufgestellt. Es ent-
spricht nicht der aktuellen Beschlusslage der Gemeinde. 

 
Das Protokoll der öffentlichen Anhörung liegt im Anhang bei.  
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8.  BEREITS VORHANDENE ODER GEPLANTE MASSNAHMEN ZUR 
   LÄRMMINDERUNG 
 
Flächennutzungsplan Nassenheide [9] 
 
 

Der Flächennutzungsplan Nassenheide weist den 
alten Ortskern und die Bebauung entlang der B 96 
mit einem Abstand von 60 bis 120 m als gemisch-
te Baufläche aus. Hierin findet zum einen die Nut-
zungsstruktur in Nassenheide, zum anderen die 
Nähe zur B 96 Eingang. Die einzige gewerbliche 
Baufläche östlich der Bahnstrecke ist von der B 96 
über die L 213 erschlossen. Insbesondere in den 
an der B 96 gelegenen Bauflächen des Ortsteils 
Waldsiedlung/ Mühlenhorst kommt es zu Über-
schreitungen der Richtwerte der DIN 18005. Als 
Schallschutz nennt der FNP passive Maßnahmen. 
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Flächennutzungsplan Löwenberger Land [10] 
 
Teschendorf 

 
Der Flächennutzungsplan Löwenberger 
Land weist in Teschendorf die bebauten 
Flächen entlang der B 96 als gemischte 
Baufläche aus. Das entspricht ihrem Nut-
zungscharakter als Dorfgebiet mit Woh-
nen und nicht wesentlich störenden Be-
trieben. Die Belastung der Bauflächen 
liegt durch die Immissionen der B 96 weit 
über den für gemischte Bauflächen aus-
gewiesenen Belastungswerten der DIN 
1805. Mögliche Schutzmaßnahmen für 
belastete Bereiche werden pauschal be-
nannt. Für den Bereich Teschendorf wird 
von der Annahme ausgegangen, dass 
längerfristig eine Verbesserung durch die 
veränderte Linienführung der B 96 zu 
erwarten ist. 
 
Die Bebauung um den Griebener Weg ist 
ihrer Charakteristik entsprechend als 
Wohnbaufläche ausgewiesen. Der FNP 
weist hier auch neue Bauflächen aus. Er 
geht davon aus, dass der Standort die 
Chance einer Erweiterung von Teschen-
dorfs in ruhiger Lage bietet. Aus dem 
Begründungstext geht hervor, dass die 
Belastung des Griebener Wegs durch 
Transporte der Recycling-Betriebe be-
kannt ist. Lärmschutzmaßnahmen wer-
den nicht benannt, es erfolgt der Hinweis 
auf eine gegenseitige Rücksichtnahme.

 
Löwenberg 
 
Die Bebauung entlang der B 96 und der B 167 ist durchgängig als gemischte Baufläche sowie als 
Sondergebiet (Schule/Feuerwehr) ausgewiesen. Damit sind keine Wohnbauflächen von einer ge-
sundheitsrelevanten Lärmbelastung im Bereich der strategischen Lärmkarten betroffen. Am 
Ortsausgang Berliner Straße (B 96) ist eine gewerbliche Baufläche ausgewiesen. Die Bebauung 
wird im Norden von der Bahntrasse begrenzt, nach Süden ergibt sich ein fließender Übergang in 
die land- und forstwirtschaftlichen Flächen um Löwenberg. Eine Ausdehnung nach Osten erfuhr 
Löwenberg durch das "Wohngebiet Löwenberg" (Bezeichnung im B-Plan). Damit nähert sich die 
Bebauung Löwenbergs der Straßenrandbebauung Neulöwenbergs entlang der B 167.  
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Der Flächennutzungsplan sieht die Entwicklungs-
perspektiven Löwenbergs vordringlich in der Stär-
kung der sozialen Infrastruktur und der Wirtschafts-
struktur als Versorgungszentrum des Löwenberger 
Landes und einer einhergehenden baulichen Ver-
dichtung und Abrundung des Ortes. Die Attraktivi-
tät Löwenbergs soll durch Aufwertung der (histori-
schen) baulichen Strukturen, der Freiflächen und ei-
nem innerörtlichen Grünkonzept gesteigert werden. 
In Verbindung mit dem, was Löwenberg an histori-
schen Besonderheiten aufweist, soll es durch die 
Förderung der verkehrlichen Erschließung (ÖPNV, 
Radverkehr) zum Ausgangspunkt touristischer Akti-
vitäten entwickelt werden.  
 
 

 
Die hohe Lärmbelastung auf der Ortsdurchfahrt wird festgestellt und pauschal anwendbare Maß-
nahmen zur Lärmminderung in Ortsdurchfahrten benannt, ein konkreter Bezug wird jedoch nicht 
hergestellt.  
 
Im Flächennutzungsplan ist die B 96n nicht enthalten. 
 
Die Gemeinde Löwenberger Land diskutiert zz. die Änderung des Flächennutzungsplans Löwen-
berger Land. Im Zusammenhang mit der Planfeststellung B 96n soll die landwirtschaftlich genutz-
te Fläche zwischen Löwenberg und Neulöwenberg als gewerbliche Baufläche ausgewiesen wer-
den. 
 
 
Bebauungsplan Nr. 2 "Wohngebiet Löwenberg", März 1995 [11] 
 
Das Wohngebiet wurde längs der Eberswalder Straße (B 167) zwischen B 167 und Bahntrasse 
entwickelt. Es hat eine lang gestreckte, ringförmige Erschließung mit vier Bauzeilen. Die an die B 
167 angrenzende Bauzeile ist als Mischgebiet ausgewiesen. Da die Werte der DIN 18005 "Schall-
schutz im Städtebau" angrenzend an die B 167 leicht überschritten werden, setzt der Bebauungs-
plan fest, dass Wohn- und Schlafräume in nördlicher Richtung angeordnet und schalldämmende 
Maßnahmen nach DIN 4109 in Verbindung mit der VDI-Richtlinie 2719 "Schalldämmung von Fens-
tern" in der Größenordnung des Bauschall-Dämm-Maßes Rw28 eingebaut werden müssen.  
 
Der im B-Plan festgesetzte Pflanzstreifen entlang der B 167 und die Bepflanzung der Gärten hat 
keine schalldämmende Wirkung, wie in der Begründung zum B-Plan vermittelt. Nach der Umset-
zung des Bebauungsplans wurde von den betroffenen Anwohnern denn auch anstelle des Pflanz-
streifens ein Lärmschutzwall aufgeschüttet. Der Wall schützt die im Lärmschatten liegenden Gär-
ten vor überhöhter Lärmbelastung, hat jedoch keine Wirkung auf die Wohnbebauung. 
 
 
Planfeststellung B 96n - Ortsumfahrung Teschendorf - Löwenberg [12]  
 
Die B 96 wurde bereits über die Gemeindegrenze von Oranienburg hinaus vierstreifig ausgebaut. 
Im Zuge des weiteren vierstreifigen Ausbaus in Richtung Norden soll zur Entlastung der Ortsteile 
Nassenheide, Teschendorf und Löwenberg die Verlagerung der B 96 auf die Trasse B 96n erfolgen. 
Sie soll anbaufrei und ohne Seitenstreifen geführt werden. Der Ausbau ist mit der Tempolimitie-
rung auf 100 km/h verbunden. Die Anbindung des örtlichen Verkehrs erfolgt zwischen Oranien-
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burg und Nassenheide (2 km südlich von Nassenheide), in Teschendorf über den Griebener Weg 
und, nachdem eine Ortsumfahrung Löwenbergs durch die B 167 nicht mehr angestrebt wird, am 
Knotenpunkt B 96n/ B 167 zwischen Löwenberg und Neulöwenberg. 
 
Der Bau der B 96n zieht verkehrsbezogene und lärmrelevante Veränderungen im Ortsteil Nassen-
heide nach sich. Der vierstreifige Ausbau der B 96n führt zu höheren Fahrtgeschwindigkeiten und 
damit zu höheren Lärmemissionen. Der Baulastträger muss Lärmschutz gemäß 16. BImSchV vor-
sehen. 
 
Die nachfolgend prognostizierte Kfz-Belastung auf den entlasteten Straßenabschnitten der B 96alt 
basiert auf der Erhebung des Quell-, Ziel- und Durchgangsverkehrs Nassenheide/Teschendorf. Der 
prozentuale Anteil des Quell- und Zielverkehrs wurde auf die Belastung der B 96 mit über16.400 
Kfz/ 24h =>6 Mio. Kfz/Jahr) hochgerechnet.  
 
 
Abschnitt Nassenheide 
 
Die B 96n weicht ca. 1.000 m vor Nassenheide nach Westen ab, führt im Bogen um die Bebauung 
westlich der Waldsiedlung in Höhe der Straße Am Dorfanger wieder auf die Trasse der B 96 zu-
rück. Bis zur Teschendorfer Straße behält sie die alte Trasse bei und weicht im Anschluss wieder 
nach Westen ab, um Teschendorf zu umgehen. Die B 96n soll vierstreifig ohne Seitenstreifen aus-
gebaut werden. Die Straßenbauparameter sind für eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h aus-
gelegt. 
 
Die Anbindungen der untergeordneten Straßen an die B 96n liegen etwa 2 km südlich von Nas-
senheide und nördlich von Teschendorf (Griebener Straße). Die Verbindung der westlich und öst-
lich der B 96n gelegenen Teile Nassenheides ist über eine neue Straße mit Brückenbauwerk zwi-
schen B 96alt, südlich der Einmündung der L 213, und der Straße Am Dorfanger vorgesehen. In 
Verlängerung der Straße Am Dorfanger ist eine Radwegunterführung vorgesehen. Die Teschen-
dorfer Straße mündet weiterhin in die B 96alt (Überführung). Die B 96n liegt in Verlängerung von 
Am Dorfanger/Soldatengraben in Hochlage. Eine direkte Anbindung der L 213 an die Bundesstra-
ße ist nicht vorgesehen.  
 
Der Teilabschnitt der B 96alt zwischen der Anbindung an die B 96n und L 213 übernimmt als Ver-
längerung der L 213 die Funktion einer Landesstraße. Die B 96alt zwischen L 213 und 
Friedrichsthaler Weg und zwischen Teschendorfer Straße und Hauptstraße (Teschendorf) bleibt als 
Gemeindestraße erhalten.  
 
Nach dem Bau der B 96n verringern sich deshalb die Lärmimmissionen an der angrenzenden Be-
bauung. Positiv betroffen sind die Waldsiedlung und die Bebauung um den Teerofener Weg und 
die Bebauung auf der Nord-Ost-Seite von der Straße Am Dorfanger und die Teschendorfer Straße. 
 
Der Verkehr der L 213 wird über die Anbindung an die B 96n südlich von Nassenheide gelenkt. Die 
B 96alt südlich der L 213 wird von diesem Verkehr (DTV 3.318) neu belastet. Die B 96alt südlich 
der L 213 wird in der Summe stark entlastet. Mit dem sinkenden Verkehrsaufkommen und der 
einhergehenden Verringerung der Lärmbelastung ist die Voraussetzung für die gemeinsame Ent-
wicklung der angrenzenden Wohngebiete gegeben. 
 
Die Unterbrechung der B 96alt zwischen der Straße Am Dorfanger und Teschendorfer Straße führt 
dazu, dass die alte Ortsdurchfahrt von Nassenheide, Am Dorfanger – Teschendorfer Straße, klein-
räumlich durch den gesamten örtlichen Verkehr von ca. 3.000 Kfz (DTV), der vorher teilweise die 
Bundesstraße genutzt hat, belastet wird. Außerdem wird ein höherer Anteil des landwirtschaftli-
chen Verkehrs aufgrund der eingeschränkten Querungsmöglichkeiten über die bisherige Orts-
durchfahrt abgewickelt werden. Zudem ist nicht auszuschließen, dass ein Teil der Durchgangsver-
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kehre der L 213 von/nach Norden, maximal 320 Kfz/24 h mit ca. 10 % Lkw-Anteil, den kürzeren 
Weg über die Ortsdurchfahrten Nassenheide und Teschendorf bis zum Anschluss an die B 96n 
nördlich Teschendorfs suchen wird. Die Verkehrszunahme ist insgesamt gering. Durch die Zunah-
me des Lkw-Verkehrs und des landwirtschaftlichen Verkehrs muss von einer Zunahme durch Lärm- 
und Erschütterungen ausgegangen werden.  
 
Die B 96alt nördlich der Teschendorfer Straße bleibt als Gemeindestraße für den örtlichen Verkehr 
erhalten. Die B 96alt zwischen L 213 und Friedrichsthaler Weg wird nur noch von wenigen An-
wohnern befahren, wovon hauptsächlich das Umfeld der Kindertagesstätte profitiert. 
 
Von der B 96alt abgehend ist südlich der L 213 eine Überführung der B 96n als verkehrliche Ver-
bindung zwischen den Ortsteilen westlich und östlich von Nassenheide geplant. Sie führt in einem 
weiten Bogen außerhalb der Bebauung und trifft von Süden über eine Baulücke auf die Straße Am 
Dorfanger. Gehwege sind nicht geplant. Mit der Überführung entsteht eine zusätzliche Lärmquel-
le, von der die Bebauung des Teerofener Wegs betroffen ist. 
 
Die bisherige Erschließung durch den ÖPNV wird weitgehend beibehalten. Die Linie 802 führt wei-
terhin durch den Ort.  
 
Die Querung für den Fahrradverkehr etwa in Verlängerung der Straße Am Dorfanger parallel zum 
vorhandenen Grabendurchlass des Soldatengrabens bietet eine zentrale, annähernd niveaugleiche 
Verbindung zwischen den beiden Teilen Nassenheides und liegt deshalb an einem günstigen Que-
rungspunkt. Die B 96n liegt an dieser Stelle etwa bei 3,20 m über Geländehöhe (2,50 m lichte Hö-
he + Brückenaufbau).  
 
 
Abschnitt Ortsumfahrung Teschendorf 
 
Der Ortsteil Teschendorf wird westlich umfahren. Die hochgradigen Belastungswerte der Orts-
durchfahrt sinken unter die gesundheitsgefährdende Belastungsgrenze herab. Der großenteils als 
Straßendorf entwickelte Ort wird durchgängig entlastet. 
 
Die Trasse der B 96n führt westlich um Teschendorf herum. Sie wird vierstreifig ohne Seitenstrei-
fen ausgebaut. Die Anbindung Teschendorfs an die B 96n erfolgt über den Griebener Weg, der 
nächste Anschluss liegt am Knotenpunkt B 96n/ B 167. Die K 6509 nördlich Teschendorfs wird ü-
ber den Griebener Weg erschlossen. Die örtliche Erschließung zwischen Teschendorf und Löwen-
berg bleibt über die B 96alt erhalten. Zwischen Nassenheide und Teschendorf sind drei Durchlässe 
für den Wirtschaftsverkehr, der nördlichste in Verlängerung der Trift, und ein Durchlass für den 
Viehtrieb vorgesehen. 
 
Auf der Ortsdurchfahrt von Teschendorf verbleiben hauptsächlich die Ziel- und Quellverkehre, ca. 
2.000 Kfz (DTV), die sich aus Anwohnerverkehr, dem Busbetrieb, einem geringen Anteil an Ge-
schäftsverkehr und dem Tourismusverkehr (hauptsächlich nicht motorisierter Verkehr) zusammen-
setzen. Insgesamt verringert sich der Verkehr auf der Ortsdurchfahrt so erheblich, dass weitere 
lärmmindernde Maßnahmen nicht mehr erforderlich sind. Die Verkehre der Kreisstraße belasten 
die B 96alt bis zur Griebener Straße und die Griebener Straße zusätzlich zum gemeindlichen Ziel-
verkehr. 
 
Im Zusammenhang mit dem Bau der B 96n wird der Griebener Weg ausgebaut. Er wird am nördli-
chen Ortsausgang von Teschendorf als Zubringerstraße zur B 96n stärker vom Individualverkehr 
belastet. Da die neue Trasse die Bebauung an der Trift und am Griebener Weg tangiert, ist an die-
sem Standort mit Lärmschutzmaßnahmen an der Emissionsquelle B 96n zu rechnen. Die Art des 
Schallschutzes steht noch nicht fest (Landesbetrieb Straßenwesen). 
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Abschnitt Ortsumfahrung Löwenberg 
 
Der Ortsteil Löwenberg wird von der B96n weitläufig östlich umfahren und quert die B 167 au-
ßerhalb der Ortslage. Hierdurch entfällt der Durchgangsverkehr auf der Berliner Straße und Gran-
seer Straße (beide B 96alt) völlig. Auf der Ortsdurchfahrt (B 167) entfällt im Abschnitt Friedrich-
Ebert-Straße der Anteil des Durchgangsverkehrs, der durch die Doppelbelastung durch die Verkeh-
re der B 96 zwischen Gransee und Berlin entsteht. Auf dem Abschnitt Eberswalder Straße und auf 
der Friedrich-Ebert-Straße kommt der Verkehr von der B 96n Richtung Neuruppin neu dazu. Die 
Berliner Straße, Friedrich-Ebert-Straße und Granseer Straße haben nach der Umsetzung der B 96n 
ein Verkehrsaufkommen <3 Mio. Kfz/Jahr und fallen damit aus dem Bereich der Lärmminde-
rungsplanung. 
 
Der Vorentwurf der B 96n geht nicht mehr von dem Bau einer Ortsumfahrung der B 167 um Lö-
wenberg aus. Im Verkehrsausschuss des Landtags wurde das Projekt "B 167 – Ortsumgehung" ak-
tuell in eine niedrigere Dringlichkeitsstufe eingeordnet, so dass es frühestens ab 2020 in Angriff 
genommen wird. Die Planung für den Ausbau der B 96 reagiert mit dem vierstreifigen Ausbau der 
Trasse bis zur B 167 östlich von Löwenberg und einem kreuzungsfrei angelegten Knotenpunkt B 
96n/B 167 darauf.  
 
Die veränderte Linienführung der B 96 nimmt Einfluss auf die Kfz-Verkehrsbelastung in Löwen-
berg. In der Ortsdurchfahrt entfallen die Verkehre aus Richtung 
 
# Oranienburg (B 96 Süd) in Richtung Gransee, Zehdenick und Eberswalde,  
# Gransee (B 96 Nord) in Richtung Zehdenick, Eberswalde und Oranienburg und 
# Eberswalde/Zehdendick (B 167 Ost) in Richtung Oranienburg und Gransee. 
 
Fahrzeuge aus Richtung  
 
# Gransee (B 96 nord) und Oranienburg (B 96 Süd) in Richtung B 167 West,  
# B 167 west in Richtung Gransee, Zehdenick, Eberswalde und Oranienburg und 
# Eberswalde/Zehdendick (B 167 Ost) in Richtung B 167 West 
 
sowie der Ziel- und Quellverkehr belasten weiterhin die Ortsdurchfahrt. Im Gegensatz zu Nassen-
heide und Teschendorf fällt die in West-Ost-Richtung verlaufende Ortsdurchfahrt (B 167) nicht aus 
dem klassifizierten Straßennetz.  
 
Die Umverteilung der Verkehrsströme führt zur Entlastung der Friedrich-Ebert-Straße. Die Ver-
kehrsbelastung sinkt unter den Grenzwert für eine strategische Lärmkarte >3 Mio. Kfz/Jahr. Als 
Folge verringert sich die Lärmbelastung der angrenzenden Bebauung. Die Bebauung um den Kno-
tenpunkt Friedrich-Ebert-Straße (B 167)/ Berliner Straße (B 96alt) profitiert besonders, da die stän-
digen Anfahrgeräusche und Kurvenfahrten, insbesondere die des Schwerverkehrs, entfallen. Mit 
der Senkung der Lärmbelastung auf der Achse Berliner Straße – Friedrich Ebert-Straße verringert 
sich auch die Lärmausbreitung über den Anger (Karl-Marx-Platz). 
 
Im Gegensatz zur verkehrlichen Entlastung der Friedrich- Ebert-Straße nimmt der Verkehr auf der 
Eberswalder Straße bis zu dem neuen Knotenpunkt B 96/B 167 um den Verkehrsstrom aus Rich-
tung Oranienburg in Richtung Neuruppin zu. Die verkehrliche Mehrbelastung der Eberswalder 
Straße hat lärmrelevante Auswirkungen auf die angrenzende Bebauung, einschließlich des "Wohn-
gebiets Löwenberg" und der Schule.  
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Die Berliner Straße wird nach dem Bau der B 96n vom Durchgangsverkehr, der zu einem hohen 
Anteil aus Lastzügen besteht, entlastet. Sie wird weiterhin vom ÖPNV und vom innerörtlichen 
Verkehr zwischen Teschendorf und Löwenberg befahren, durch das Gewerbegebiet an der Berliner 
Straße ist vereinzelt mit Lkw-Verkehr zu rechnen. Die zukünftige Verkehrsbelastung der Berliner 
Straße liegt zwischen 2.000 und 2.500 Kfz/Tag, mit einem geringen Lkw-Anteil, das entspricht der 
Belastung einer Erschließungsstraße.  
 
Die Granseer Straße bleibt als Gemeindestraße erhalten. Die zukünftige Belastung wird sehr ge-
ring sein, da die Granseer Straße nur geringe Ziel- und Quellverkehre erzeugt.  
 
 
Ausbau von Gemeindestraßen [13]  
 
In dem von der Gemeinde erstellten Entwurf des Verkehrsentwicklungsplans [13.1] wurde der 
bauliche Zustand der Gemeindestraßen bewertet. Bewertungsgrundlage ist der ALeitfaden für die 
Planung und Durchführung kommunaler Straßenbauvorhaben im Land Brandenburg@. Bis auf die 
nicht ausgebauten Anliegerstraßen der Waldsiedlung in Nassenheide entsprechen die Gemeinde-
straßen dem Standard dieser Richtlinie.  
 
In den letzten Jahren erhielten mehrere Gemeindestraßen einen neuen Ausbau (z. B. Griebener 
Weg).  
 
Innerhalb der Ortschaften wurden verschiedene Erschließungsstraßen, mit traditionell breiten 
Fahrbahnen in den Angern und Straßen, in denen Gehwege aufgrund des geringen Verkehrsauf-
kommens mit einer qualitativ hochwertigen Gestaltung als Mischfläche ausgebaut. Dabei wurde 
im befahrenen Bereich ein Ausbaustandard mit einer Schwarzdecke in einer Breite von 5,50 – 6,00 
m mit befahrbaren Seitenstreifen (ca. 1,00 m breit) in Natursteinpflaster eingeführt. Die Auftei-
lung grenzt die Fahrbahn auf den Bereich der Schwarzdecke ein und bewirkt eine stetige Fahrwei-
se auf einem niedrigen Geschwindigkeitsniveau (Trift). [13.2] 
 
Mit dem Ausbaustandard wurde eine wiederholbare Gestaltungsvorgabe für die Gemeinde festge-
legt, die individuell überprüft wird. In der Nordbahnstraße in Grüneberg wird zum Beispiel zz. ge-
prüft, ob der Ausbaustandard in der mit Schwerlastverkehr belasteten Straße, umgesetzt werden 
kann ohne die Anwohner unzumutbaren Lärmbelastungen auszusetzen.  
 
 
Verkehrserhebung Nassenheide/Teschendorf [14] 
 
Mit der Fahrzeugkennzeichenmethode wurde mittels Videokamera der ein- und ausfahrende Ver-
kehr richtungsgetrennt an den Zählstellen Nassenheide Ost (L 213 östlich der Bahnstrecke), Nas-
senheide West (B 96 südlich der Einmündung der L 213) und Teschendorf Nord (nördlich von Te-
schendorf) am 16. November 2006 erfasst. Zählzeitraum war 7.00 - 18.00 Uhr. Folgende Zähler-
gebnisse wurden ermittelt: 
 
# An der Zählstelle Teschendorf Nord fahren von 7.00 bis 18.00 Uhr 4.024 Kfz ein, da-

von fahren 3.599 Kfz durch das Gebiet durch. Die Differenz von 425 Kfz bildet den 
Zielverkehr ab. Der Quellverkehr, die Differenz aus dem ausfahrenden Verkehr mit 
4.226 Kfz und dem Durchgangsverkehr mit 3.540 Kfz, umfasst 686 Kfz. Der Durch-
gangsverkehr macht somit 84 % des Gesamtverkehrs aus. Der Anteil an Schwerver-
kehr (Lkw und L2) beträgt abgeleitet aus dem DTV 12 %. 

 
# An der Zählstelle Nassenheide Süd fahren von 7.00 bis 18.00 Uhr 6.330 Kfz in das 

Zielgebiet ein, davon fahren 4.539 Kfz durch das Untersuchungsgebiet durch. Der 
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Zielverkehr beträgt 1.791 Kfz und der Quellverkehr 1.305 Kfz. Der Durchgangsver-
kehr hat einen Anteil von 73 % am Gesamtverkehr. Der Anteil an Schwerverkehr (Lkw 
und LZ) beträgt abgeleitet aus dem DTV 11 %. 

 
# An der Zählstelle Nassenheide Ost fahren 1.376 Kfz ein, davon fahren 1.299 Kfz 

durch das Untersuchungsgebiet durch. Der Zielverkehr beträgt 77 Kfz und der Quell-
verkehr 193 Kfz. Der Durchgangsverkehr beträgt 90 % des Gesamtverkehrs. Der An-
teil an Schwerverkehr (Lkw und LZ) beträgt abgeleitet aus dem DTV 10 %. 

 
Aussagen über die Verkehrsverteilung- bzw. Belastung im westlich der B 96 gelegenen Ortskern 
kann aus den Daten nicht entnommen werden.  
 
 
Arbeitskreis Nassenheide/Teschendorf [15] 
 
Der Arbeitskreis Nassenheide vereint Mitglieder öffentlicher, gewerblicher und kultureller Interes-
sengruppen und andere interessierte Bürger. Im Sinne einer frühen Bürgerbeteiligung wurden die 
Belange der Nassenheider Bevölkerung diskutiert. Der Arbeitskreis diente dazu in Vorbereitung der 
Planfeststellung Konfliktpotenziale frühzeitig zu erkennen und ggf. die Planung zu steuern.  
 
Die Zäsur zwischen dem alten Ortskern und den Wohngebieten östlich der B 96 wird in dem Ar-
beitskreis immer wieder thematisiert, da die heute schon problematische Situation durch den an-
baufreien Ausbau der B 96n weiter verschärft wird. Hingewiesen wird auf die unzureichende in-
nerörtliche Verbindung zwischen dem Bahnhof, der Kindertagesstätte, anderen Infrastrukturein-
richtungen und gewerblichen Betrieben auf der Ostseite sowie den kultureller Einrichtungen und 
der Schule auf der Westseite.  
 
Aufgeworfen wird auch die Frage nach der Erschließung durch den ÖPNV, den nicht motorisierten 
Verkehr, den landwirtschaftlichen Verkehr und für die Feuerwehr. Gefordert wird deshalb der Er-
halt der innerörtlichen Straßenverbindungen und Wegebeziehungen einschließlich zweier kfz-
freier Querungen der B 96n, ebenso der Erhalt des Wegenetzes für den landwirtschaftlichen Ver-
kehr zwischen West- und Ostseite der B 96. Diskutiert wurde zudem, wieweit sich die Lärm- und 
Abgasimmissionen durch die neue Verkehrsführung für die anliegende Bebauung erhöhen.  
 
Der fehlende direkte Anschluss von Nassenheide (L 213) an die B 96n und die heutige Führung der 
L 213 durch den Ort (Lärmbelastung) werden moniert. Als favorisierte Lösung beider Probleme 
fordert der Arbeitskreis einen Knotenpunkt B 96n/L 213 nördlich des Siedlungsgebiets in Höhe der 
Teschendorfer Straße.  
 
Der Arbeitskreis setzt sich auch mit der Anbindung Teschendorfs an die übergeordnete Straße 
auseinander. So verspricht eine siedlungsnahe Anbindung über den Griebener Weg einem gerin-
gen Eingriff in geschützte Biotope und den direkten Anschluss der Recyclingbetriebe an die Bun-
desstraße. Gleichzeitig wird die Führung mit höheren Emissionen des kaum befahrenen Griebener 
Wegs und steigenden Immissionen auf die angrenzenden Wohnbauflächen verbunden. Die eben-
falls diskutierte "indirekte" Anbindung Teschendorfs nördlich der Kreisstrasse hat den Vorteil einer 
siedlungsfernen Führung, negativ bewertet wird jedoch eine mangelnde verkehrlichen Erschlie-
ßung Teschendorfs bei einem höheren Eingriff in Biotop- und Waldflächen, da zur Anbindung der 
Recyclingbetriebe nahe Neuendorf eine zusätzliche Straße parallel zur B 96n erforderlich würde.  
Es werden Lärmschutzmaßnahmen gefordert, die sich in die Landschaft einfügen. 
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Hinweise / Bedenken [16] 
 
Insbesondere die Geschäftsleute und Landwirte weisen darauf hin, dass sie zu einem Teil von den 
Durchgangsverkehren abhängig sind. Vor allem die ortsferne Anbindung an die B 96n wird des-
halb abgelehnt. Aufmerksam gemacht wird auch auf die notwendige Erschließung für den land-
wirtschaftlichen Verkehr über die B 96n hinaus ohne große Umwege. Gegeben wird auch der 
Hinweis auf die zur Existenzsicherung notwendige Anbindung der gewerblichen Betriebe und der 
Kiesgrube bei Neuendorf. 
 
 
Bürgerinitiative "Kontra B 96 neu" in Nassenheide [17] 
 
Die Bürgerinitiative wurde am 22. Januar 2008 gegründet als Sprachrohr für den zunehmenden 
Unmut der Nassenheider Bürger (vertreten werden nach eigenen Angaben etwa 50 % der An-
wohner). Dies betrifft den langen Vorlauf der Planung (Arbeitskreise, öffentliche Diskussionen, Er-
fassung der Anregungen und Bedürfnisse der Bürger), ohne dass in den Augen der Bürger ihre 
dringendsten Anliegen berücksichtigt wurden: 
 
# Anbindung von Nassenheide (L 213) 

an die B 96n vor deren anbaufreier Li-
nienführung,  

# Schutz der Menschen vor Natur-/ Ar-
tenschutz,  

# zusammenhängendes innerörtliches 
Verkehrsnetz von Nassenheide. 

 
 
 
 
 
 
 
Förderung der örtlichen Erschließung durch Wanderwege [18] [19] [20] 
 
Die Gemeinde ist in mehrere überörtliche Wanderrouten eingebunden, unter anderem quert der 
Europäische Fernwanderweg E 10 von Oranienburg kommend und über Liebenberg und Zehde-
nick nach Norden führend, das Löwenberger Land. Der Bahnhof Nassenheide gehört zu den  50-
Wander-Bahnhöfen (47 Bahnhöfe im Regionalverkehr Berlin/Brandenburg, 2 Anschlussbahnhöfe in 
Sachsen-Anhalt und 1 Anschlussbahnhof in Sachsen), die vom FUSS e.V. (Fachverband Fußverkehr 
Deutschland) an denen Etappen des Weitwanderwegenetzes E 10, E 11 und 66-Seen-
Rundwanderweg angeschlossen  sind (Stand 25.9.2008). Mit einigen kleineren regionalen und ört-
lichen Routen, die mit den überörtlichen Routen vernetzt sind, werden zusätzlich Erschließungs-
vorschläge für das Löwenberger Land außerhalb der von Fahrzeugen belasteten Straßen angebo-
ten. Die Wanderrouten sind in der Rad- und Wanderkarte der Gemeinde [PK1] ausgewiesen. Sie 
folgen hauptsächlich den teils befestigten Wirtschaftswegen, die nur bedingt dem Bedarf von 
Fußgängern und Wanderern entsprechen. Die Wanderwege sind mit Richtungspfeilen, Farbbalken 
und Kilometerangaben ausgeschildert. Eine jährliche Überprüfung der Schilderstandorte ist emp-
fehlenswert, damit defekte oder entfernte Schilder erneuert werden. 
 
Auffällig ist, dass die B 96 schon heute für Wanderer eine Zäsur darstellt. Es gibt nur eine über-
greifende Wegeverbindung in Nassenheide, die auch den Bahnhof Nassenheide erschließt. Zu den 
Bahnhöfen Grüneberg und Neulöwenberg fehlt eine ausgewiesene fußläufige Verbindung. Die 
örtlichen Wanderwege verlieren durch die unzureichende Anbindung an den ÖPNV an eigenstän-
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diger Bedeutung für den Freizeitorientierten nicht motorisierten Verkehr. Insgesamt besteht zur 
Förderung des örtlichen Fußgängerverkehrs ein hohes Optimierungspotenzial. Dieses umfasst den 
Ausbau/ Ausweisung eines zusammenhängenden Netzes mit Anschluss an die Öffentlichen Ver-
kehrsmittel, die Erschließung weiterer freizeitrelevanter Standorte, eine Beschilderung mit Anga-
ben von Ziel, Zwischenstationen und Streckenlängen sowie die Beschreibung einzelner Routen 
entweder auf der Rückseite der Wanderkarte, Flyern mit einzelnen Routen oder in einer gesonder-
ten Broschüre. 
 
 
Förderung des Fahrradverkehrs [18] [19] [20] [21] 
 
Das Löwenberger Land wird vom Löwenberger Land-Radweg, der von Lindow über Glambeck – 
Löwenberg - Neulöwenberg - Liebenberg nach Neufriedrichsthal führt, wo er an den überregiona-
len Radwanderweg Berlin - Kopenhagen anschließt, gequert. Die von der Gemeinde Löwenberger 
Land herausgebrachte Rad- und Wanderkarte, M. 1: 50.000 [PK1] weist zusätzlich vier kommunale 
Radwegrouten unterschiedlicher Länge aus: 
 
#         Route 1- Bahnhof Löwenberg/Mark in Neulöwenberg – Wackerberge – Dretzsee – 

Grüneberg – Falkenthal – Liebenberg – Grüneberg – Neulöwenberg (Bahnhof Lö-
wenberg/Mark). Länge: 28 km, 

#         Route 2 - Bahnhof Löwenberg/Mark in Neulöwenberg – Neuhäsen – Gutenger-
mendorf – Großmutz – Hoppenrade – Löwenberg - Neulöwenberg (Bahnhof Lö-
wenberg/Mark). Länge: 18 km, 

#         Route 3 - Bahnhof Löwenberg/Mark in Neulöwenberg –Löwenberg – Linde – Lin-
desee – Grundmühle – Neuendorf – Neuhof – Blumenhof – Nassenheide – Freien-
hagen – Hertefeld – Grüneberg - Neulöwenberg (Bahnhof Löwenberg/Mark). Län-
ge: 43 km, 

#   Route 4 - erschließt das Gemeindegebiet nördlich der B 167. Bahnhof Löwen-
berg/Mark in Neulöwenberg – Liebenberg – Bergsdorf – Häsen – Klevesche Häuser – 
Gutengermendorf – Hoppenrade – Linde – Löwenberg - Neulöwenberg (Bahnhof Lö-
wenberg/Mark). Länge: 31km. 

 
Die Streckenabschnitte der Rundrouten 1 – 4 sind in der Rad- und Wanderkarte mit Entfernungs-
angaben versehen, so dass unterschiedlich lange Touren individuell gewählt werden können. Die 
Radrouten erschließen einen Teil der über die Ortsteile verstreuten Sehenswürdigkeiten und sons-
tigen touristischen Einrichtungen. Da die Routen streckenweise parallel verlaufen oder sich kreu-
zen, ist ein Routenwechsel leicht möglich.  
 
Die Rundwege sind auch auf einen autofreien Tourismus ausgelegt. Der Einstieg in die Routen ist 
jeweils von mindestens einem Bahnhof oder mit dem Rad über den Löwenberger Land-Weg mög-
lich und damit für den nicht motorisierten Freizeittourismus optimal erschlossen. Die Radwege 
westlich und östlich der B 96 sind jedoch nur über die B 167 verbunden und der Bahnhof Nassen-
heide nur mangelhaft erschlossen. Ein Mangel der Rad- und Wanderkarte Löwenberger Land (PK1) 
ist, dass das ÖPNV-Angebot und seine Haltestellen nicht verzeichnet ist.  
 
Unabhängig vom großräumigen Radwegenetz wurde ein touristisch geprägtes Radwegesystem 
entwickelt, ohne Anspruch auf eine durchgängige und direkte Vernetzung der Ortschaften für die 
Anwohner. Das ansonsten engmaschige kommunale Netz verbindet alle wichtigen touristischen 
Ziel- und Quellpunkte und ist in regionale und überregionale Netze eingebunden. Das kommunale 
Wegenetz hat eine Länge von 111 km, das weitestgehend über landwirtschaftliche Wege geführt 
wird. Die Ausweisung der Routen erfolgt ähnlich den Wanderrouten, teils als gemeinsame Aus-
schilderung (Ergänzung von Routennummer und Farbpiktogramm).  
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Im Jahr 2006 folgte der Ausbau des Geh- und Radwegs in Nassenheide mit Unterstützung aus 
Mitteln des GVFG. Dadurch wird der Weg zum Bahnhof für alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere 
für Schulkinder, sicherer [PM1].  
 
In der Regel basieren Ansätze zur Förderung des Umweltverbunds auf Verbesserungen der Ver-
kehrsangebote, der Infrastruktur und der Nutzerkosten. In der Verknüpfung der verschiedenen 
Verkehrsmittel liegt jedoch über das vorhandene Angebot hinaus ein weiteres Potenzial für ein 
qualitätvolles Mobilitätsangebot, das eine intelligente Verkehrsmittelwahl und auch den Wechsel 
zwischen verschiedenen, jeweils geeignet erscheinenden Verkehrsmitteln ermöglicht. Über ein 
hochwertiges Angebot können Fahrgäste im ÖPNV neu gewonnen und Kfz-Fahrten eingespart 
werden. 
 
 
Lärmmessungen am Griebener Weg [22] 
 

Im Rahmen einer Anwohnerklage, die sich gegen 
die hohe Belastung des Griebener Wegs durch den 
Transport-Verkehr der Recycling-Betriebe und der 
Kiesgrube mit der Forderung eines Nachtfahrver-
bots wendet, wurden verschiedene Lärmgutachten 
erstellt. Gemessen wurden Belastungswerte bis zu 
59,7 dB(A) ganztags und 56,9 dB(A) nachts. Im 
Ergebnis liegen die Belastungswerte nachts knapp 
über den schalltechnischen Orientierungswerten 
nach DIN 18005 (nächtlicher Grenzwert in MI und 
MD 50/55 dB(A)). Das Ziel, ein nächtliches Lkw-
Verbot zu erwirken, wurde nach Abwägung ab-
gewiesen und dem gewerblichen Verkehr, der auf 

diese Erschließung angewiesen ist, der Vorrang eingeräumt. Die Hinnahme der bestehenden Be-
einträchtigungen bzgl. Lärm und Erschütterungen geschieht im Zuge des Gebots der gegenseiti-
gen Rücksichtnahme. Als Lärmmindernde Maßnahme wurde in dem entscheidenden Gutachten 
eine Fahrbahnerneuerung und die Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h 
als angemessen erachtet.  
Die Gebäude um die Einmündung Hauptstraße / Griebener Weg sind nicht nur von dem starken 
Schwerlastverkehr sondern auch von der Lärmeinwirkung der Hauptstraße (B 96) betroffen. Mit 
den vorgesehenen Maßnahmen auf dem Griebener Weg wird sich auch bei Umsetzung der für 
angemessen erachteten Maßnahmen kaum eine Lärmreduzierung einstellen, da der Schwerlast-
verkehr im engen Einmündungsbereich und auf der 4,00 m breiten Fahrbahn aufgrund des star-
ken Gegenverkehrs sowieso sehr langsam fährt.  
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9.   MASSNAHMEN, DIE DIE ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN FÜR 
DIE NÄCHSTEN FÜNF JAHRE GEPLANT HABEN, EINSCHL. 
MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ RUHIGER GEBIETE 

 
9.1  Planungsstrategie 
 
Auf Basis der strategischen Lärmkarten werden Belastungsschwerpunkte identifiziert und Lärm-
minderungspotenziale in konkrete Einzelmaßnahmen operationalisiert. Für die Aufstellung des 
Lärmaktionsplans kann auf die bewährte Vorgehensweise bei der Lärmminderungsplanung nach ' 
47a (alt) BImSchG aufbauen: 
 
#   Vermeidung von Lärmemissionen, 
#   Verminderung von Lärmemissionen, 
#   Verlagerung von Lärmemissionen und zuletzt 
#   Verringerung von Lärmimmissionen. 
  
Zunächst ist zu prüfen, in welchem Umfang Emissionen vermieden werden können, nachfolgend 
sind die Potenziale auszuschöpfen, die die verbleibenden Emissionen vermindern, erst dann stellt 
sich die Frage nach einer Verlagerung der Emissionen. Erst, wenn diese drei Schritte keine aus-
reichende Lärmminderung erreichen, kommen Maßnahmen zur Verringerung der Immissionen in 
Betracht. Diese Vorgehensweise ist sinnvoll, weil sonst mit einer Ausrichtung der Lärmminderung 
auf die Immissionsseite keine umfassende, sondern nur eine punktuelle Lärmminderung (z.B. in 
der Wohnung, aber nicht im Wohnumfeld) erreicht werden kann. 
 
Als Ergebnis entsteht ein abgestimmtes und integriertes Handlungskonzept, das Vorschläge zur 
Umsetzung gezielter Maßnahmen zur Lärmminderung unterbreitet und Auskunft über Zeithori-
zonte gibt. Entsprechend ihrer Priorität und ihrer Einbindung in die Zeitabläufe anderer fachlicher 
Pläne werden die einzelnen Planinhalte als Sofort- und mittelfristige Maßnahmen bis 2013, der 
Laufzeit dieses Lärmaktionsplans, oder als Bestandteil einer langfristigen Strategie über 2013 hin-
aus gekennzeichnet. 
 
Bisher wurden mit flächenhaften und integrierten Planungsansätzen, die im Land Brandenburg 
von Beginn an empfohlen wurden, die besten Erfahrungen gemacht. Auch der Lärmaktionsplan 
für die Gemeinde Löwenberger Land strebt deshalb ein solches Vorgehen an, um in etwa eine 
Schärfentiefe zu erreichen, die bisher bei Lärmaktionsplänen ' 47a (alt) BImSchG häufig erreicht 
werden konnte. Der Lärmaktionsplan bezieht sich damit zwar auf die identifizierten Belastungs-
schwerpunkte, berücksichtigt aber flankierende Maßnahmen auf gesamtkommunaler Ebene. 
 
Aufgrund der individuellen Voraussetzungen in jeder Gemeinde gibt es zwangsläufig keine stan-
dardisierbaren Handlungskonzepte. Entsprechend der örtlichen Situation, den bereits geleisteten 
Vorarbeiten, den finanziellen Rahmenbedingungen und den unterschiedlichen Belastungssitua-
tionen müssen jeweils individuelle Maßnahmenbündel geschnürt und abgestimmt werden.  
 
Die Aufgabenstellung für den Lärmaktionsplan Löwenberger Land bezieht sich hauptsächlich auf 
die Lärmbelastungen, die von der B 96 ausgehen, und auf die Konflikte und Chancen, die sich aus 
den Ortsumfahrungen im Zuge der B 96n ergeben. Die Maßnahmen des Handlungskonzepts be-
ziehen sich nicht nur auf aktive oder passive Maßnahmen zum Lärmschutz, sondern auch auf 
Maßnahmen, die indirekt bzw. über eine System- und Netzwirkung einen Beitrag zum Lärmschutz 
leisten, aber auch qualitative Aspekte wie Stadtgestaltung, Aufenthaltsqualität, Verkehrssicher-
heit, Sicherung des Einzelhandelsstandortes berücksichtigen. Der Lärmaktionsplan versteht des-
halb auch als Grundlage für die verkehrliche und städtebauliche Weiterentwicklung der drei bisher 
stark von Lärm betroffenen Ortsteile. 



2009-03-16
LAP.DOC

 
 

 PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 
 

 Lärmaktionsplan Löwenberger Land 
 
 
 

 
 

  

34 

 
Die so genannten "ruhigen Gebiete" finden vor allem in Ballungsräumen Anwendung. Ruhige Ge-
biete auf dem Land sollen weitgehend ohne fremde Geräusche sein und sind deshalb nur großflä-
chig anzutreffen. Sie überschreiten deshalb Flächengrößen, die in Gemeinden außerhalb der Bal-
lungsräume in der Regel anzutreffen sind. Ruhige Gebiete werden deshalb nachfolgend nicht wei-
ter behandelt. 
 
 
 
9.2  Handlungskonzept an Belastungsschwerpunkten 
 
Die B 96 bildet die direkte verkehrliche Anbindung an die A 10 und die Metropole Berlin. Belas-
tungsschwerpunkte bilden die Ortsdurchfahrten Nassenheide, Teschendorf und Löwenberg. Der 
vierstreifige Ausbau der B 96 auf diesem Abschnitt bietet die Chance, umfassenden Lärmschutz 
gemäß 16. BImSchV zu erhalten, der mit dem Lärmaktionsplan nicht erreichbar wäre.  
 
Von dem Ausbau und der veränderten Linienführung der B 96n ist neben den Auswirkungen auf 
die Kfz-Erschließung der Ortsteile, der landwirtschaftliche Verkehr sowie der Fuß- und Radverkehr 
(auch als Zubringer zum ÖPNV) betroffen, die indirekt einen Beitrag zur Lärmminderung leisten 
können. Der Ausbau der B 96 ist damit für die Gemeinde Löwenberger Land Chance und Risiko 
zugleich.  
 
 

9.2.1  Nassenheide 
Seit der letzten Kommunalwahl im Jahr 2003 gehört Nassenheide, 8 km nördlich von Oranien-
burg, mit seinen 1.442 Einwohnern zur Gemeinde Löwenberger Land. Trotz der Belastungen, die 
von der B 96 ausgehen, bieten die ausgedehnten Wald- und Wiesenflächen wertvolle Erholungs-
räume. Während sich westlich der B 96 im alten Ortskern hauptsächlich die öffentlichen und 
kirchlichen Infrastruktureinrichtungen befinden, liegt östlich der B 96 die Mehrzahl der gewerbli-
che Betriebe, die Waldsiedlung und die Birkhorstsiedlung sowie der Haltepunkt Nassenheide. 
 
Im Bereich Nassenheide liegen die Lärmimmissionen der B 96 im Bereich der Waldsiedlung zwi-
schen südlichem Ortseingang und L 213 an der Bebauung auf der Westseite ganztags bei über 65 
bis 70 dB(A), großenteils aber bei 70 bis 75 dB(A) und nachts bei 55 bis 60 dB(A) bei den Gebäu-
den mit größeren Abstand und 65 bis 70 dB(A) bei Gebäuden, die unmittelbar der B 96 zugeord-
net sind. Gesundheitsgefährdende Belastungswerte über 65 dB(A) ganztags und 55 dB(A) nachts 
reichen an den Baulücken über die vordere Bebauungsreihe hinaus. 
 
In Höhe der Straße Am Dorfanger liegt die B 96 über dem Niveau der zulaufenden Straße. Die 
Straße Am Dorfanger mündet deshalb über eine Rampe (Aufschüttung) in die Bundesstraße. Die 
ersten beiden Gebäude der Dorfstraße sind ganztags mit 65 bis 70 dB(A) belastet, nachts liegen 
die ersten fünf Häuser mit 55 bis 60 dB(A) über Pegeln von 55 dB(A). Im weiteren Verlauf der B 96 
liegen zwei weitere Wohngebäude ganztags und nachts knapp über dem Prüfwert. Nachts sind 
drei Wohngebäude an der Teschendorfer Straße betroffen. Die Kindertagesstätte am 
Friedrichsthaler Weg zeigt Werte unter den Grenzwerten mit ganztags um die 59 dB(A) und 
nachts 51 dB(A). 
 
Aufgrund der Immissionswerte entsteht auf dem Abschnitt zwischen dem südlichen Ortseingang 
bis in Höhe Friedrichsthaler Wegs Handlungsbedarf. Insbesondere muss die gesundheitsschädi-
gende Lärmeinwirkung auf die Kindertagesstätte eingegrenzt werden.  
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Lärmmindernde Maßnahmen wie die Einschränkung der Fahrbahnbreite, Aufteilung der Fahrbahn 
durch multifunktionale Seitenstreifen oder verkehrsberuhigende Maßnahmen baulicher Art 
(Engstelle/ Aufpflasterung) sind aufgrund des Verkehrsaufkommens auf der B 96 ausgeschlossen.  
 
Als Sofortmaßnahme wird zur Einzelfallprüfung 
 
# die zeitliche Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h auf der 

Ortsdurchfahrt (südlicher Ortseingang bis Am Dorfanger) in der Zeit von 22:00 bis 
6:00 Uhr und 

 
# ein Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 7,5 t Gesamtgewicht einschließlich ihrer 

Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomni-
busse auf dem vierspurigen Abschnitt 

 
beantragt.  
 
Mit der Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 Km/h auf 30 Km/h ist eine 
Lärmminderung von ca. 2,4 dB(A), nach Rundungspegel 3 dB(A), erreichbar. Die an die B 96 an-
grenzende Bebauung südlich der L 213 liegt teilweise also weiterhin über 70 dB(A) ganztags und 
60 dB(A) nachts. 
 
Da keine nachhaltig greifenden Maßnahmen zur Lärmminderung getroffen werden können, ist die 
Umverlegung der B 96 die entscheidende Maßnahme zur Verringerung der von der vorhandenen 
Trasse ausgehenden Immissionen. Die Art der Lärmschutzmaßnahmen an der B 96n steht noch 
nicht fest. Im Abschnitt in unmittelbarer Nähe zur gemischten Bebauung kann jedoch von dem 
Bau von Lärmschutzwänden ausgegangen werden. Zu der verkehrlichen Trennung der Ortsteile 
kommt durch die Hochlage der Trasse und die Lärmschutzmaßnahmen verstärkend die Sichtbar-
riere hinzu.  
 
Die örtliche Erschließung unterliegt nach dem Bau der B 96n erheblichen Veränderungen (Bezug 
auf Planfeststellung). Auslöser ist die anbaufreie Führung der B 96n, die zukünftig fehlende An-
bindung der L 213 an die B 96n und die Unterbrechung der B 96alt. Nach der Umverteilung/ Tren-
nung der Verkehrsströme sollen neue verkehrliche und städtebauliche Entwicklungsziele definiert 
werden.  
 
 
9.2.2  Teschendorf  
 
Der Ortsteil Teschendorf ist ein Straßendorf entlang der B 96. Die heutige Straßendorfstruktur 
entstand nach mehrmaligen großen Bränden. Den Ortskern bildet ein großzügig angelegter, lang 
gestreckter Anger zwischen der Straße Trift über die Hauptstraße (B 96) bis hinter das Krieger-
denkmal (Im Hagen). Der Anger wird durch breite Grünflächen mit Bäumen, großen Gehöften und 
dem Standort der Kirche geprägt. Einzelhandel, Gastgewerbe und Markt konzentrieren sich auf 
diesen Bereich. 
 
Auf der Ortsdurchfahrt (Hauptstraße) Teschendorf sind die folgenden Straßenabschnitte hoch 
lärmbelastet: 
 
#   Ecke Griebener Straße/Hauptstraße (Richtung Ortskern) mit ganztags >70 bis 75 und 

darüber, nachts >65 bis 70 dB(A), 
#   Hauptstraße westlich des Kriegerdenkmals mit ganztags >75 dB(A) und nachts >65 

bis 70 dB(A), 
#   Anger zwischen Kriegerdenkmal und Trift mit ganztags >70 bis 75 dB(A) und nachts 

mit von >60 bis 70 dB(A) und  
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#   Trift bis zum südlichen Ortsausgang mit ganztags >70 bis 75 dB(A) und mehr, 
nachts >60 bis 70 dB(A). 

 
Der größere Abstand der Gebäude zur Emissionsquelle entlang des Angers macht sich dadurch 
bemerkbar, dass die Belastungswerte ganztags nicht über 75 dB(A) und nachts vorwiegend zwi-
schen >60 bis 65 dB(A) oder nur leicht darüber liegen. Dennoch liegen die Belastungswerte auch 
hier über den als gesundheitsgefährdend angesehenen Prüfwerten. Im Bereich der Baulücken rei-
chen die Pegel ab ganztags 65 dB(A) bzw. nachts 55 dB(A) auf der gesamten Länge der Haupt-
straße bis in die im Schatten der Bebauung liegenden Flächen bzw. die von der B 96 abgewandten 
Hausgärten. Dringender Handlungsbedarf entsteht demnach annähernd auf der gesamten Orts-
durchfahrt, wo die gesundheitsschädigende Lärmeinwirkung in einem sehr hohen Bereich liegt.  
 
Dauerhafte Maßnahmen zur Lärmminderung können angesichts des anstehenden Ausbaus der B 
96n auf diesen Streckenabschnitten nicht getroffen werden. Die entscheidende Maßnahme zur 
Verringerung der Emissionen auf der vorhandenen Trasse ist die Umverlegung der B 96, die eine 
Lärmminderung in der Ortsdurchfahrt bis unter die Auslösewerte (ganztags 65 dB(A), nachts 55 
dB(A)) bringt. Der Landesbetrieb Straßenwesen rechnet damit, dass die Umsetzung der neuen 
Trassenführung der B 96 bis 2013 abgeschlossen sein wird. Die neue Trasse der B 96 führt west-
lich dicht um die bebauten Flächen von Teschendorf herum. Dies geschieht, um einen möglichst 
geringen Eingriff in ökologisch schützenswerte Strukturen zu nehmen. Am westlichen Ende der 
Straße Trift tangiert die Trasse der B 96n ein bebautes Privatgrundstück, das unter anderem zur 
Tierhaltung genutzt wird. Da dieser Teilbereich Teschendorfs aufgrund dieser Linienführung neu 
mit Immissionen belastet wird, sollte eine Trassenlage möglichst stark abgesetzt von der Wohn-
bebauung gesucht werden.  
 
Da der Straßenausbau auf der gesamten Ortsdurchfahrt fast neuwertig ist, weist die Fahrbahnde-
cke keine Schäden auf, die die Emissionen erhöhen. Der Straßenabschnitt der B 96, der von Nor-
den auf den Anger zuführt, wurde konventionell ausgebaut. Nach einer Verbreiterung der Fahr-
bahn und der Anlage von Gehwegen, blieben nur schmale Grünstreifen übrig. Auf der Ost- bzw. 
Nordseite entspricht die Breite der Grünstreifen am schmalsten Abschnitt einem Sicherheitsstrei-
fen. Auf der West- bzw. Südseite verblieb durchgängig ein etwa 1,00 m breiter Streifen, der für 
Baumpflanzungen nicht mehr ausreicht. Der Straßenabschnitt, der vom südlichen Ortseingang auf 
den Anger zuführt, hat dagegen seine historische Struktur weitgehend beibehalten.  
 
Lichtsignalanlagen sind nicht vorhanden. Eine Senkung der Immissionen auf der hoch belasteten 
Ortsdurchfahrt durch Maßnahmen zur Verstetigung des Verkehrs, Geschwindigkeitssenkung oder 
Querungssicherungen wurden bisher nicht umgesetzt. Auf den Straßenabschnitten der Haupt-
straße mit Belastungswerten über ganztags 72 dB(A) und nachts über 62 dB(A) in Misch-/ Dorfge-
bieten (Grenzwerte für die Lärmsanierung an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes) be-
steht jedoch dringender Handlungsbedarf.  
 
Lärmmindernde Maßnahmen wie die Einschränkung der Fahrbahnbreite, baulicher Art (Engstelle/ 
Schwelle) sind aufgrund des Verkehrsaufkommens zunächst ausgeschlossen.  
 
Heute liegt die Lärmbelastung an der Hauptstraße über den Grenzwerten für die Lärmsanierung 
an Bundesfernstraßen (siehe Kap. 9.2.2). Als kurzfristig umzusetzende Maßnahmen zur Lärmsa-
nierung an der B 96 im Bereich der Ortsdurchfahrt Teschendorf eignen sich Instrumente der StVO 
(Beschilderungen und Markierungen).  
 
Die meisten Gebäude liegen im Grenzbereich zur nächstniedrigeren Einstufung von Lden und Lnight 
in den strategischen Lärmkarten. Mit Maßnahmen wie der Verringerung der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit auf 30 km/h, aber auch durch die für die Anordnung anzuwendende Berechnungs-
vorschrift der RLS 90 können straßenbegleitend die Sanierungswerte nicht unterschritten werden. 
der Lärmbelastung könnte kurzfristig vor dem Bau der B 96n nur die Spitze genommen werden. 
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Die an die B 96 angrenzende Bebauung läge damit jedoch weiterhin im gesundheitsgefährdenden 
Bereich, teils sogar über 70 dB(A) ganztags und 60 dB(A) nachts.  
 
Der Anger mit seiner Grüngestaltung und den dahinter liegenden Geh- und Radwegen und Zu-
fahrten vermindert die Wahrnehmung der Emissionsquelle. Auf dem Angerabschnitt der Haupt-
straße wurde der Fahrbahnquerschnitt mit 8,00 m Breite (und ohne Borde zu den angrenzenden 
Grünflächen) den verkehrlichen Erfordernissen der Bundesstraße angepasst.  
 
Nach der Umsetzung der B 96n verbleibt auf der Ortsdurchfahrt, wie in Kapitel 9.2 ausgeführt, 
eine Verkehrsmenge von ca. 2.500 Kfz (Prognose). Es ist damit zu rechnen, dass sich der Anteil 
des Schwerlastverkehrs, der hauptsächlich an die B 96 gebunden ist, in noch stärkerem Maß ver-
ringert. Mit dem Wegfall des Durchgangsverkehrs vermindert sich das Verkehrsaufkommen der 
Hauptstraße auf etwa ein Zehntel der heutigen Belastung. Die Reduzierung der Verkehrsmenge in 
Zusammenhang mit der reduzierten Lkw-Verkehrsmenge auf höchstens ein Zehntel führt zu einem 
Rückgang des Schalldruckpegels (Vergleich: Verringerung der Verkehrsmenge auf 20 % ergibt eine 
Lärmminderung von 7 dB(A), Reduzierung des Lkw-Anteils bei Tempo 30 von 10 auf 5 % eine Ver-
ringerung von 1-2 dB(A)). Diese Entlastung ist erheblich, da eine Absenkung des Geräuschpegels 
um 10 dB(A) schon als Halbierung der Läutstärke empfunden wird. Die Belastungswerte entlang 
der Hauptstraße fallen nach der Verkehrsverlagerung auf die B 96n ganztags unter den Prüfwert 
(Bestand max. Lden 75 dB(A)). Nachts verblieben nur einzelne Betroffene auf dem Abschnitt der 
Hauptstraße nördlich des Angers (Bestand max. Lnight 68 dB(A)).  
 
Auf Sofortmaßnahmen wird verzichtet.  
 
 
9.2.3  Löwenberg  
 
Löwenberg, der Verwaltungsstandort der Gemeinde Löwenberger Land, liegt ca. 50 km vor den 
Toren Berlins. Infrastruktureinrichtungen und gewerbliche Einrichtungen liegen komprimiert an 
der Berliner Straße und vereinzelt an der Friedrich-Ebert-Straße. Der Ort ist mit dem Pkw günstig 
zu erreichen, da er am Schnittpunkt der Bundesstraßen 96 und 167 liegt. Die Ortsdurchfahrt B 
167 wird durch Verkehre der B 96 überlagert. Besonders betroffen ist der Abschnitt Friedrich-
Ebert-Straße auf der die Verkehre zwischen Oranienburg und Gransee geführt werden. Die Kno-
tenpunkte B 167/ Berliner Straße (B 96) und B 167/ Granseer Straße (B 96) sind stark belastet. Ü-
ber die Berliner Straße fahren über 6 Mio. Kfz/Jahr und Friedrich-Ebert-Straße und Granseer Straße 
werden zwischen 3 Mio. Kfz/Jahr bis 6 Mio. Kfz/Jahr belastet. Das Verkehrsaufkommen auf der 
Lindestraße und der Eberswalder Straße liegt unterhalb der drei Millionen-Grenze bei etwa 2,2 
Mio. Kfz/Jahr (Darstellung basiert auf den Prognosedaten des Landesbetriebs Straßenwesen).  
Die strategischen Lärmkarten zeigen an den Gebäudefronten zur Berliner Straße bis auf wenige 
Ausnahmen Lärmbelastungen von ganztags >70 bis 75 dB(A). Die am stärksten belasteten Ge-
bäude liegen am Ortseingang mit >75 dB(A). Die leicht geringeren Werte an den Gebäudefronten 
im mittleren Bereich der Berliner Straße beruhen auf dem teils breiten Straßenraum und dem da-
mit verbundenen Pegelrückgang zwischen Geräuschquelle und Gebäude. Nachts liegen die Belas-
tungswerte an den Gebäuden an der Berliner Straße durchgängig bei >65 bis 70 dB(A). Die Ge-
bäude Berliner Straße, Ecke Lindestraße, gingen nicht in die Berechnung ein, da die Gebäude pos-
talisch zur Lindestraße gehören, die Belastungswerte ausgelöst durch die Emissionen der Berliner 
Straße können jedoch adäquat dem gegenüberliegenden Gebäude Berliner Straße, Ecke Friedrich-
Ebert-Straße mit ganztags 70 bis 75 dB(A) und nachts 65 bis 70 dB(A) angenommen werden.  
 
Trotz geringerer Belastungszahlen als auf der Berliner Straße besteht auf der Friedrich-Ebert-
Straße (>3 Mio. – 6 Mio. Kfz/Jahr) ein höherer Handlungsbedarf als auf der Berliner Straße. Den 
stärksten Immissionen ist die geschlossene Bebauung der mittleren Friedrich-Ebert-Straße ausge-
setzt, die unmittelbar an den Straßenraum grenzt. Die Lärmpegelwerte an den Gebäudefronten 
reichen ganztags über 75 dB(A) und nachts über 70 dB(A) (Lärmkartierung). Dies gilt auch und 



2009-03-16
LAP.DOC

 
 

 PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 
 

 Lärmaktionsplan Löwenberger Land 
 
 
 

 
 

  

38 

insbesondere für die Innenkurve Berliner Straße/ Friedrich-Ebert-Straße. Der Radius für den 
Schwerverkehr musste im Knotenpunkt so ausgebaut werden, dass die Fahrbahn dicht an die Eck-
bebauung herangeführt wurde. Die Folge sind verstärkte Lärmeinwirkung und Erschütterungen. 
Zur Kirche und an der Einmündung Granseer Straße weitet sich der Straßenraum auf, so dass die 
Immissionen an diesen immer noch hoch belasteten Standorten "nur" noch mit 70 – 75 dB(A) 
ganztags und 65 – 70 dB(A) nachts auf die Bebauung einwirken.  
 
Die Bebauung der Granseer Straße (>3 Mio. – 6 Mio. Kfz/Jahr) ist lückenhaft und die Gebäude 
stehen häufig im hinteren Bereich der Baugrundstücke. Bis zum Ortsausgang liegen nur noch vier 
Gebäude im Isophonenband von ganztags 70 – 75 dB(A) und nachts 65 – 70 dB(A) und drei Ge-
bäudefronten bei 70 dB(A) ganztags und 60 dB(A) nachts. Alle übrigen Gebäude liegen außerhalb 
des gesundheitsgefährdenden Bereichs unter 65 dB(A) ganztags und 55 dB(A) nachts. 
 
Auf der gesamten Achse dehnen sich Lärmpegel im gesundheitsgefährdenden Bereich mit ganz-
tags >65 dB(A) ganztags und nachts >55 dB(A) im Bereich der Baulücken weit in die Seitenberei-
che aus.  
 
In die Betrachtung der besonders lärmbelasteten Bereiche der Ortsdurchfahrt muss auch der An-
ger an der Lindestraße einbezogen werden. Der Anger, das historische Zentrum Löwenbergs, un-
mittelbar angrenzend an den Knotenpunkt Berliner Straße/ Lindestraße, ist ein rechteckiger Platz 
(Karl-Marx-Platz), der von der B 167 diagonal geschnitten wird. Während der südliche Platzbereich 
mit Rasenflächen und alten Bäumen begrünt ist, befindet sich auf der Nordseite ein weitgehend 
befestigter Platz im Anschluss an die Kirche, der ebenfalls mit alten Bäumen bepflanzt ist. Beide 
Platzhälften sind relativ unstrukturiert mit Wegen und Straßen durchzogen. Die ehemalige Platz-
aufteilung kommt optisch kaum mehr zum Tragen. Eine Verbindung zwischen den Platzhälften ist 
aufgrund fehlender Übergänge nur am Knotenpunkt B 167/ Berliner Straße gegeben.  
 
Der gesamte Platzraum und die angrenzende Bebauung sind von Immissionen der Berliner Straße 
und Friedrich-Ebert-Straße betroffen. Die Lärmpegel liegen ganztags zwischen 55 und 65 dB(A) 
und nachts zwischen 55-60 dB(A) im Südosten und 45-50 dB(A) entlang der Bebauung im Westen 
des Platzes. Die B 167 im Angerbereich (Lindenstraße) geht als Emissionsquelle nicht in die strate-
gische Lärmkarte ein, da das Verkehrsaufkommen unter 3 Mio. Kfz/Jahr liegt (Prognosewert des LS 
Brandenburg 6.000 Kfz/24 h). Unter Berücksichtigung dieser zusätzlichen Lärmquelle ist davon 
auszugehen, dass ein Großteil der Bebauung um den Anger zumindest nachts von gesundheitsge-
fährdendem Lärm betroffen ist. 
Folgende Sofortmaßnahmen werden dem zuständigen Baulastträger bzw. der Straßenver-
kehrsbehörde von der Gemeinde Löwenberger Land zur Einzelfallprüfung vorgeschlagen: 
 
# Zeitliche Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h auf 

der Berliner Straße, nur in Koordination mit der Ausschaltung der Lichtsignal-
anlage an der Kreuzung B96 (Berliner Straße) / B 167 (Friedrich-Ebert-Straße) in 
der Zeit von 22:00 bis 6:00 Uhr,  

 
# Unterstützung durch die Eingrenzung des Straßenraums mit fahrbahnbeglei-

tenden Baumreihen in Abstimmung der Rad- und Gehwegplanung,  
 
# Ummarkierung der Abbiegefahrstreifen auf der Berliner Straße an der Einmün-

dung in die B 167 mit Vorrangigkeit der Hauptverkehrsbeziehung, 
 
# zeitliche Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h auf 

der Friedrich-Ebertstraße und der Lindenstraße (Abschnitt Querung des zentra-
len Platzes)mit entsprechender Lichtsignalsteuerung (Ausschaltung) der LSA-
Anlagen Berliner Straße/ B 167 und Granseer Straße/ B 167 in der Zeit von 
22.00 bis 6.00 Uhr. 
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Diese Sofortmaßnahmen bleiben auch nach Umverlegung der Verkehrsströme der Bundesstraßen 
zur Verstetigung des Verkehrs von Bedeutung, da danach auf der Friedrich-Ebert-Straße immer 
noch mit einem Verkehrsaufkommen von etwa 2,2 Mio. Kfz/Jahr gerechnet werden muss (Berech-
nung auf der Belastungsprognose des Landesbetriebs Straßenwesen für die Lindestraße). Weiter-
hin ist, wenn die Fahrbahndecken zur Ausbesserung anstehen, eine Grunderneuerung mit einem 
lärmarmen Asphalt (Splitt-Mastix-Belag) zu empfehlen. 
 
Die bauliche Gestaltung der Berliner Straße ist durch Nebenwege zur Parkstanderschließung und 
Parkstreifen stark auf die Bedürfnisse des fließenden Verkehrs ausgerichtet. Fehlende Grüngestal-
tung, unterbrochene Gehwege, die ungenügende Fassung des Straßenraums und die insgesamt 
wenig ansprechenden Nebenanlagen unterstreichen diesen Charakter. Durch bauliche und gestal-
terische Korrekturen kann die Berliner Straße aufgewertet und vom Kfz-Verkehr rücksichtsvoller 
befahren.  
Die Berliner Straße und Granseer Straße werden nach Fertigstellung der B 96n zurückgestuft und 
dienen als kommunale Straßen dem Quell- und Zielverkehr. Die Immissionsbelastung sinkt mit ho-
her Wahrscheinlichkeit unter die Grenze des gesundheitsgefährdenden Bereichs.  
 
 
 



2009-03-16
LAP.DOC

 
 

 PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 
 

 Lärmaktionsplan Löwenberger Land 
 
 
 

 
 

  

40 

 10.  Langfristige Strategie für die Gemeinde Löwenberger Land  
 
Auch wenn die B 96n die Lärmprobleme, die sich aus der 1. Stufe des Lärmaktionsplans ergeben, 
löst, muss sie vorgesehene Trasse doch auf Ihre langfristige Effektivität geprüft werden. Blick-
punkt ist dabei insbesondere die Verkehrsführung in/um Löwenberg, dass durch die B 96n in der 
vorliegenden Planfassung nicht nachhaltig von größeren Verkehrsmengen entlastet wird. Hierzu 
gehören die Prüfung  
 
# lärmrelevanter Auswirkungen auf Straßenabschnitte, die in die 2. Stufe der Lärmsanierung 

fallen, 
 
# lärmrelevanter Auswirkungen auf Straßenabschnitte, die neu belastet werden und 
 
# längerfristige Auswirkungen auf die verkehrliche und städtebauliche Entwicklung.  
 
 
Abbildung 2.1: Veränderung des Straßennetzes im 
Planfall 0 – Vorzugsvariante der Gemeinde (Vorent-
wurf Planfeststellung) 
 
Die Gemeinde Löwenberger Land hat nach 
dem Bau der B 96n im Sinne der Umge-
bungslärmrichtlinie auf den von der 1. Stufe 
der Lärmminderungsplanung betroffenen 
Abschnitten in den Ortsteilen Nassenheide 
und Teschendorf und auf der Berliner Straße 
in Löwenberg keine von Lärm betroffenen 
Einwohner mehr. Die Umsetzung der B 96n 
ist gesichert und wird voraussichtlich bis 
2013 fertig gestellt sein. Nach dem Bau des 
Knotenpunkts B 96n/B 167 entfällt der Ver-
kehr der B 96 einschließlich der Verkehrsbe-
ziehung Richtung Eberswalde aus der Orts-
durchfahrt Löwenberg. Alle Verkehre Rich-
tung Neuruppin werden (teils neu) durch 
die Ortsdurchfahrt Löwenberg geleitet. 
 
 
In der 2. Stufe der Lärmminderungsplanung der klassifizierten Straßen mit einer Verkehrsbelas-
tung >3 bis 6 Mio. Kfz/Jahr sind weitere Straßen der Gemeinde Löwenberger Land betroffen. Die-
se Straßen verlaufen innerhalb des Ortsteils Löwenberg durch bebautes Gebiet mit Wohnnutzung 
(Friedrich-Ebert-Straße, Granseer Straße) und liegen ansonsten im Außenbereich ohne betroffene 
Anwohner. Die B 96n bewirkt, dass nach Umsetzung der Ortsumfahrung B 96n – Löwen-
berg/Teschendorf (B 167 n und s)     
 
# auf den von der 2. Stufe der Lärmminderungsplanung erfassten Gebäuden an der 

Granseer Straße keine von Immissionen über den Prüfwerten betroffenen Einwohner 
mehr vorhanden sind, da die Straße entweder ganz abgehängt wird oder nur noch 
ortsverbindende Funktion hat und  

 
# die Friedrich-Ebert-Straße die Verkehrsbelastungsgrenze der 2. Stufe der Lärmminde-

rungsplanung von >3 Mio. Kfz/Jahr bis 6 Mio. Kfz/Jahr nicht mehr erreichen wird. 
Das Verkehrsaufkommen sinkt auf etwa 2,2 bis 2,5 Mio. Kfz/Jahr (Wert ergibt sich 
aus vergleichbaren Hochrechnungen für die Verkehrsbelastung der Lindestraße). 
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Nach der Verkehrsabnahme um15 und 27 % ist die Verkehrsmenge immer noch so 
hoch, dass voraussichtlich Belastungswerte, die über den Prüfwerten liegen weiterhin 
auftreten und die Zahl der Betroffenen sich nur unwesentlich verringert.  

 
Die Neuverteilung der Verkehrsströme entsprechend dem vorliegenden Vorentwurf der Planfest-
stellung hinterlässt mehrere problematische Auswirkungen, die im Folgenden genannt werden: 
 
# Die Berliner Straße, die sich Schritt für Schritt zu einem Standort mit Geschäften und 

Gastronomie entwickelt hat, ist zur Sicherung des Standorts auf "Laufkundschaft" im 
Sinne von Durchgangsverkehr angewiesen. 

 
# Die Gewerbegebiete am südlichen Ortsausgang von Löwenberg an der Berliner Stra-

ße haben keinen direkten Anschluss an die B 96. Alle Fahrzeuge sind gezwungen, 
entweder durch Friedrich-Ebert-Straße und Eberswalder Straße (B 167) zur einzigen 
Anschlussstelle Löwenbergs an die B 96n zu fahren oder die zukünftige Gemeinde-
straße (B 96alt) Richtung Teschendorf zu benutzen. 

 
# Die Ortsdurchfahrt B 167 wird, wie oben ausgeführt, nicht so weit vom Verkehr ent-

lastet, dass eine nachvollziehbare Reduzierung der Immissionen erreicht wird und die 
Möglichkeit einer ortsgerechten Gestaltung besteht.  

 
# Erschwerend für eine qualitätvolle Gestaltung des Straßenraums wirkt sich auch die 

Zugehörigkeit der Ortsdurchfahrt zum klassifizierten Straßennetz aus. Die ursprüng-
lich im Bundesverkehrswegeplan verzeichnete Ortsumgehung B 167n ist von den 
Ortsbeiräten Löwenberg und Neulöwenberg nicht gewollt. Eine spätere Umorientie-
rung ist mit dieser Variante (Planfall 0) nicht möglich. Hier darf die Planfeststellung 
vorhersehbare städtebauliche Entwicklungen (Gewerbegebiet Berliner Straße), die die 
Lärmbelastung in Löwenberg verstärken, nicht festschreiben. 

 
# Für die Verkehre aus dem Gewerbegebiet Grüneberg wurde mit der Leitung der 

Fahrzeuge über den Anschluss Griebener Weg keine überzeugende Lösung gefunden. 
 
# Die Gemeinde Löwenberger Land diskutiert über die Ausweitung ihrer Gewerbeflä-

che im Bereich Löwenberg/ Neulöwenberg. Mit dem Anschluss B 96n/ B 167 müsste 
dieses Gewerbegebiet zwischen Löwenberg und Neulöwenberg platziert sein, um ei-
ne Belastung der Ortsdurchfahrten von Gewerbeverkehren zu vermeiden. Damit lä-
gen um Löwenberg/ Neulöwenberg sehr ungünstig vier kleine, getrennte Gewerbe-
gebiete. Die Gemeinde Löwenberger Land ist jedoch bestrebt, die Gewerbegebiete so 
weit als möglich zu einem zusammenhängenden Gewerbegebiet zu schließen, um 
eine vielfältigere Nutzung anbieten zu können.  

 
Unter Beachtung der oben angeführten Aspekte wurden alternative Verkehrsführungen unter-
sucht, um eine zukunftsweisende Erschließung mit möglichst geringen Immissionen, einer opti-
malen Erschließung für den Ortsteil, Chancen für eine Aufwertung des Ortskern zu finden, die Op-
tionen für zukünftige Baumaßnahmen offen hält. 
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Abbildung 2.2: Veränderung des Straßennetzes im Planfall 1 –  
Vermeidung zusätzlicher Verkehre auf der Eberswalder Straße  
nach Bau der B 96n 

Zusätzlich zu dem geplanten Anschluss B 
96n/ B 167 entsteht ein "halber" Anschluss 
an der Querung B 96n/ B 96alt. Die Fahr-
zeuge der Relation Berlin – Löwenberg - 
Neuruppin nutzen weiterhin die Strecke 
Berliner Straße – Lindestraße. Die Fried-
rich-Ebert-Straße und Eberswalder Straße 
werden vom gewerblichen Verkehr Rich-
tung Osten und Norden belastet. Die süd-
lich Löwenbergs gelegenen Gewerbege-
biete werden miteinander verbunden und 
entlang der Verbindungsstraße zwischen 
Berliner Straße und dem "halben" An-
schluss ausgedehnt. Die Berliner Straße 
bleibt in den überörtlichen Verkehr einge-
bunden.  
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 2.3: Veränderung des Straßennetzes im Planfall 2 –  
Entlastung lärmbetroffener Straßenabschnitte 
 

Zusätzlich zu dem geplanten Anschluss B 
96n/ B 167 entsteht ein weiterer Anschluss 
östlich des Gewerbegebiets an der Berliner 
Straße. Eine Straßenverbindung zwischen 
Berliner Straße und dem zusätzlichen An-
schluss erschließt das Gewerbegebiet, das 
sich entlang der neuen Erschließungsstra-
ße entwickeln kann. Die Verkehre Richtung 
Westen (Neuruppin) fließen über den Kno-
tenpunkt B 96n/ Verbindung Berliner Stra-
ße und die Verkehre in Richtung Norden 
und Osten verteilen sich über den Knoten-
punkt B 167/ B 96n. Die östliche Orts-
durchfahrt (Friedrich-Ebert-Straße, Ebers-
walder Straße) wird damit erheblich ent-
lastet. Weiterhin bleibt die Möglichkeit of-
fen, die B 167 westlich um Löwenberg auf 
die neue Straßenverbindung zu leiten. Ne-
gativ zu bewerten ist die Notwendigkeit 
von zwei Anschlussstellen.  
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Um die lärmmindernde Wirkung der B 96n zu optimieren, wird jedoch vorgeschlagen, auf einen 
Anschluss der B 96n direkt an die B 167 zwischen Löwenberg und Neulöwenberg zu verzichten 
und statt dessen südlich von Löwenberg einen Anschluss an das Gewerbegebiet Berliner Straße 
vorzusehen. Von dort werden die Verkehre nach Westen über die Achse Berliner Straße - Linde-
straße (B 167) geführt. 
 
Abbildung 2.4: Veränderung des Straßennetzes im Planfall 3 – Vorzugsvariante aus Sicht des Lärmschutzes 

 
Richtung Eberswalde erfolgt die Anbindung an die B 167 ab dem Anschluss der B 96n über eine 
Umgehungsstraße um Neulöwenberg (B 167n), die das Gewerbegebiet von Neulöwenberg unmit-
telbar tangiert. Zwischen den Gewerbegebieten Berliner Straße und Neulöwenberg kann sich so 
ein geschlossener Gewerbegürtel mit optimalem Anschluss an das überörtliche Straßennetz ent-
wickeln.  
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Vom Knotenpunkt B 96n/ B 167n ist es möglich, sich vorerst auf eine Anbindung an die Berliner 
Straße zu beschränken und den Verkehr Richtung Neuruppin über die Achse Berliner Straße – Lin-
destraße zu lenken. Eine Umfahrung ab dem westlichen Ortsausgang Löwenbergs bis zur Berliner 
Straße in Höhe der Anbindung an die B 96n kann zeitlich unabhängig erfolgen. Die Umsetzung 
einer Ortsumfahrung Löwenberg/ Neulöwenberg ist bei der aktuellen Vorplanung der Planfeststel-
lung nicht mehr ohne größeren baulichen Aufwand gewährleistet, was bedeutet, dass das in der 
Entwicklung befindliche Gewerbegebiet an der Berliner Straße weiterhin die Ortsdurchfahrt be-
lastet bzw. zu zusätzlichen Lärmimmissionen führt.  
 
Nach der (teilweisen) Rückstufung der Ortsdurchfahrt zur Gemeindestraße eröffnen sich völlig 
neue gestalterische Möglichkeiten zur Entwicklung des Ortskerns und des Angers zur Kompensa-
tion der Verluste an Kaufkraft durch den Durchgangsverkehr. Statt "zufälliger" Laufkundschaft bei 
hoher Verkehrsbelastung können nun Dauerkunden aus der Gemeinde Löwenberger Land und 
den angrenzenden Gemeinden durch hohe Aufenthaltsqualität gewonnen werden. Löwenberg 
wird auf allen drei Straßenabschnitten der B 167 (Lindestraße, Friedrich-Ebert-Straße, Eberswalder 
Straße) weitgehend entlärmt und insbesondere der Schulstandort erhält im Zuge der Schulwegsi-
cherung eine ganz wesentliche Verbesserung. 
 
Ebenfalls langfristig wird von der Gemeinde Löwenberger Land die Erschließung des Gewerbege-
biets Grüneberg an die B 167 angestrebt. Eine vorstellbare Linienführung verläuft östlich angren-
zend an die Bahntrasse und mündet in Höhe des Gewerbegebiets Neulöwenberg in die B 167n. 
Dadurch wird die problematische Führung von Schwerverkehren über den Anschluss B 96n/ Grie-
bener Weg vermieden.  
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11. FINANZIELLE INFORMATIONEN 
 
Notwendige Schallschutzmaßnahmen sind gekoppelt mit dem Bau der B 96n und damit plane-
risch wie in der Kostenzuordnung Teil des Planfeststellungsverfahrens. Der Kostenaufwand für die 
12,4 km lange Strecke OU Löwenberg/Teschendorf (B 167 s) wird mit 43,1 Mio. € und die 2,7 km 
lange Strecke der OU Löwenberg/Teschendorf (B 167 n) mit 8,4 Mio. € veranschlagt. Diese Sum-
men beinhalten alle aktiven Lärmschutzmaßnahmen an der Emissionsquelle (B 96n) und im Einzel-
fall passiven Lärmschutz. Um eine wirklich zukunftsweisende Verkehrsführung um Löwenberg zu 
erreichen, ist der zeitgleiche Bau der OU Löwenberg/Neulöwenberg unumgänglich. Die Kosten be-
laufen sich auf geschätzte 6.1 Mio. €. 
 
Aus der Umsetzung des Lärmaktionsplans ergeben sich originäre Kosten aus den Sofortmaßnah-
men als Zwischenlösung bis zum Ausbau der B 96n (Schätzwerte): 
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Tabelle 4:  
Kostenschätzung 

Zeithorizont Ort Maßnahme Umfang 

20
08

 

20
08

 b
is

 
20

09
 

bi
s 

20
13

 

Baukosten/€ 

Begrenzung der zulässi-
gen Höchstgeschwindig-
keit von 30 km/h in der 
Zeit zwischen 22:00 und 
6:00 Uhr auf der Orts-
durchfahrt Nassenheide 
zwischen südl. Ortsein-
gang bis Am Dorfanger 

Beschilderung, Pfosten 
und Einbau 

x  7.500 Sofortmaßnahme1 
Nassenheide, B 96 - 
Oranienburger Chaus-
see 

Überholverbot für Fahr-
zeuge über 7,5 t zulässi-
ges Gesamtgewicht auf 
der Ortsdurchfahrt Nas-
senheide zwischen südl. 
Ortseingang bis Am 
Dorfanger 

Beschilderung, Pfosten 
und Einbau 

x  7.500 

Begrenzung der zulässi-
gen Höchstgeschwindig-
keit auf 30 km/h in der 
Zeit zwischen 22:00 und 
6:00 Uhr auf der Berliner 
Straße 

Beschilderung, Pfosten 
und Einbau  

x  7.500 Sofortmaßnahme1  
Löwenberg,  
B 96 - Berliner Straße 

Eingrenzung des Stra-
ßenraums durch fahr-
bahnbegleitende Baum-
reihen in Abstimmung mit 
der Fuß- und Radweg-
planung 

16 x Baumscheiben + 
Baum mit anliefern und 
einsetzen  

 x 40.000 

Sofortmaßnahme1 

Löwenberg, B 96 (Ber-
liner Straße) 

Ummarkierung der Ab-
biegefahrstreifen auf der 
Berliner Straße an der 
Einmündung in die B 167 
mit Vorrangigkeit der 
Hauptverkehrsbeziehung  

Entfernung der vorh. 
Markierung, Neuauftrag 

x  

O
rts

um
fa

hr
un

g 
Lö

w
en

be
rg

 / 
Te

sc
he

nd
or

f 

5.000 

Sofortmaßnahme2 
Löwenberg, B 167 –  
Lindestraße (zentraler 
Platz) und Friedrich-
Ebert-Straße 

Begrenzung der zulässi-
gen Höchstgeschwindig-
keit auf 30 km/h in der 
Zeit zwischen 22:00 und 
6:00 Uhr auf der Fried-
rich-Ebert-Straße und der 
Lindestraße auf dem Ab-
schnitt des zentralen 
Platzes 

Beschilderung, Pfosten 
und Einbau 

   10.000 

Gesamt 77.500
Sofortmaßnahme1 = Kosten des Lärmaktionsplans auf Straßen >6 Mio. Kfz/Jahr 
Sofortmaßnahme2 = Kosten des Lärmaktionsplans auf Straßen >3 Mio. bis 6 Mio. Kfz/Jahr 
 
Die Anträge auf Einzelfallprüfung zur Durchführung der Maßnahmen werden beantragt. 
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12. GEPLANTE BESTIMMUNGEN FÜR DIE BEWERTUNG DER 
DURCHFÜHRUNG UND DER ERGEBNISSE DES AKTIONS-
PLANS 

 
Mit der Fortschreibung des Lärmaktionsplans im Jahr 2013 werden voraussichtlich die Lärmkarten 
und die Anzahl der von Lärm Betroffenen neu berechnet. Differenzsummen aus den Lärmkarten 
und der Betroffenenzahlen 2008 zu 2013 ermöglichen eine Bewertung der Wirkung des Lärmakti-
onsplans.  
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13. SCHÄTZWERTE FÜR DIE REDUZIERUNG DER ZAHL DER 
BETROFFENEN PERSONEN  

 
Nach Anhang V (3.) der EG-Umgebungslärmrichtlinie sollten im Lärmaktionsplan Schätzwerte für 
die Zahl der betroffenen Personen enthalten sein. Das Handlungskonzept ist hierzu schalltechnisch 
zu bewerten, um mögliche weitere Anpassungsnotwendigkeiten erkennen zu können.  
 
Bei der Ermittlung der Schätzwerte für die Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen werden 
aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen berücksichtigt. Ebenso finden planerische Vorgaben 
der Bauleitplanung Beachtung, die bei Neubauvorhaben einzuhalten sind (z. B. Schalldämmmaße 
für Bauteile, Grundrissgestaltung). 
 
Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild der erreichbaren Verringerung der Zahl der betroffe-
nen Personen: 
 
# Die B 96n – OU Löwenberg/Teschendorf (B 167 s) umfährt nach dem derzeitigen 

Stand des Vorentwurfs die Wohnbebauung von Nassenheide teilweise, Teschendorf 
und die Berliner Straße in Löwenberg werden weitgehend entlastet. Da der Baulast-
träger (LSB) durch die Verlagerung und veränderte Ausbauparameter zu Lärm-
schutzmaßnahmen verpflichtet ist, wird nach dem Bau der B 96n zwischen Nassen-
heide Süd und B 167 kaum ein Bewohner mehr von Lärmpegeln über den Prüfwerten 
betroffen sein.  

 
# Ohne den weiterführenden Ausbau der OU Löwenberg/Teschendorf (B 167 n) ergibt 

sich entsprechend dem Stand der Planfeststellung allerdings nur eine Verkehrsverla-
gerung von der Berliner Straße auf die Eberswalder Straße. Um das zu vermeiden, 
geht der Lärmaktionsplan davon aus, dass beide Baustrecken bis 2013 gebaut wer-
den. Dann erhöht sich das Verkehrsaufkommen auf der Eberswalder Straße "nur" um 
die Verkehre von/nach Westen nach/von Oranienburg und deckt damit die gleichen 
Verkehrsbeziehungen wie die Lindestraße ab. Die Prognose des Landesbetriebs Stra-
ßenwesen für das Verkehrsaufkommen der Lindestraße liegt bei 6.000 Kfz/24h (DTV). 

 
# Mit dem weiterführenden Ausbau der B 96n ab dem Knotenpunkts B 96n/B 167 bis 

zur Granseer Straße nördlich Löwenbergs wird die Granseer Straße innerorts erheb-
lich entlastet. Lärmpegel über ganztags 65 dB(A) und nachts 55 dB(A) sind dann 
nicht mehr zu erwarten.  

 
# Auf der Friedrich-Ebert-Straße (B 167) werden entsprechend dem aktuellen Vorent-

wurf mit dem Anschluss B 96n/ B 167 neue Bedingungen geschaffen. Das Ver-
kehrsaufkommen sinkt unter die Grenze von >3 Mio. Kfz/Jahr. Die etwa 15-25 %ige 
Verkehrsminderung durch die veränderte Führung der B 96 ist verbunden mit einer 
Pegelsenkung von 1-1,3 dB(A). Diese Pegelsenkung ist zu gering um eine nachhaltige 
Entlastung der Bewohner der Friedrich-Ebert-Straße, die von sehr hohen Pegelwerten 
belastet ist, zu erreichen. Eine spürbare Entlastung der Betroffenen kann nur durch 
eine andere Anbindung der B 96n an die B 167 erreicht werden (Kap. 10). 

 
Durch die angestrebten Sofortmaßnahmen wird vor allem die Entlastung der Zahl der Gebäude 
mit sehr hoher und hoher Lärmeinwirkung in der Zeit von 22:00 bis 6:00 Uhr angestrebt. Da bei 
den vorliegenden Daten keine Umrechnungsmöglichkeit auf die jeweilige Anzahl der Betroffenen 
in den drei betroffenen Ortsteilen bzw. den einzelnen Gebäuden ermittelt werden kann, wird die 
veränderte Einwirkung auf die an die B 96 angrenzende Bebauung als Vergleich für die Betroffen-
heit herangezogen. Bei einer Verringerung der Immissionen um 4 dB(A) erfolgt für den Großteil 
der Gebäude die Zuordnung in die nächstgünstigere Kategorie (z. B. von sehr hoher Belastung in 
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hohe Belastung), bei ca. 6 dB(A) Immissionsminderung können einige Gebäude sogar  noch güns-
tigere Werte (z. B. von sehr hohe Belastung auf Belästigung) erreichen. Richtwert ist der jeweils 
berechnete höchste Pegelwert an der Außenfassade.  
 
Tabelle 5: Betroffene Gebäude vor und nach Umsetzung der Sofortmaßnahmen auf der B 96 
 
Maßnahme Gebäude Geschätzte  

Gebäude vorher 
Geschätzte  
Gebäude nachher 

die ganztägig sehr hohen Belastun-
gen (>70 dB(A)) ausgesetzt sind 

12 12 

die in der Nacht sehr hohen Belas-
tungen (>60 dB(A)) ausgesetzt sind 

14 5 

die ganztägig hohen Belastungen 
(>65 - 70 dB(A)) ausgesetzt sind 

11 11 

die in der Nacht hohen Belastungen 
(> 55 - 60 dB(A)) ausgesetzt sind 

15 14 

ganztags Keine Veränderung der Betroffenheit 

Ortsteil Nassenheide:  
• Begrenzung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h 
in der Zeit von 22:00 bis 6:00 Uhr 
auf der Ortsdurchfahrt Nassenheide 
zwischen südlichem Ortseingang 
und Am Dorfanger und  
• Überholverbot für Fahrzeuge über 
7,5 t Gesamtgewicht einschl. ihrer 
Anhänger und von Zugmaschinen, 
ausgenommen Pkw und Kraftfahrt-
omnibusse auf der Ortsdurchfahrt 
Nassenheide auf dem vierspurigen 
Abschnitt 

nachts Die Immissionen > 60 dB(A) können nur teilwei-
se abgebaut werden. 

die ganztägig sehr hohen Belastun-
gen (>70 dB(A)) ausgesetzt sind 

100 100 

die in der Nacht sehr hohen Belas-
tungen (>60 dB(A)) ausgesetzt sind 

100 100 

die ganztägig hohen Belastungen 
(>65 - 70 dB(A)) ausgesetzt sind 

5 5 

die in der Nacht hohen Belastungen 
(> 55 - 60 dB(A)) ausgesetzt sind 

5 5 

ganztags Keine Veränderung der Betroffenheit 

Ortsteil Teschendorf:  
Keine Maßnahmen 

nachts Keine Veränderung der Betroffenheit 
die ganztägig sehr hohen Belastun-
gen (>70 dB(A)) ausgesetzt sind 

40 40 

die in der Nacht sehr hohen Belas-
tungen (>60 dB(A)) ausgesetzt sind 

39 26 

die ganztägig hohen Belastungen 
(>65 - 70 dB(A)) ausgesetzt sind 

3 3 

die in der Nacht hohen Belastungen 
(> 55 - 60 dB(A)) ausgesetzt sind 

4 12 

ganztags Keine Veränderung der Betroffenheit 

Ortsteil Löwenberg:  
• Begrenzung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h 
bei Ausschaltung der Lichtsignalan-
lage in der Zeit von 22:00 bis 6:00 
Uhr auf der Berliner Straße im 
Ortsteil Löwenberg, mit  
• Unterstützung durch die Eingren-
zung des Straßenraums mit fahr-
bahnbegleitenden Baumreihen,  
• Ummarkierung der Abbiegefahr-
streifen auf der Berliner Straße an 
der Einmündung in die B 167 mit 
Vorrangigkeit der Hauptverkehrsbe-
ziehung und übergreifendem Fahr-
radaufstellbereich. 

nachts Die Immissionen > 60 dB(A) können nur teilwei-
se abgebaut werden.  
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Tabelle 6: Geschätzte betroffene Gebäude vor und nach der Umsetzung der Sofortmaßnahmen auf der B 167  
 
Maßnahme Gebäude, Geschätzte Gebäu-

de vorher 
Geschätzte Gebäu-
de nachher 

die ganztägig sehr hohen Belas-
tungen (>75 dB(A)) ausgesetzt sind 

8 8 

die in der Nacht sehr hohen Belas-
tungen (>65 dB(A)) ausgesetzt sind 

31 20 

die ganztägig sehr hohen Belas-
tungen (>70 dB(A) bis 75 dB(A)) 
ausgesetzt sind 

29 29 

die in der Nacht sehr hohen Belas-
tungen (>60 dB(A) – 65 dB(A)) aus-
gesetzt sind 

7 32 

die ganztägig hohen Belastungen 
(>65 - 70 dB(A)) ausgesetzt sind 

1 1 

die in der Nacht hohen Belastun-
gen (> 55 - 60 dB(A)) ausgesetzt 
sind 

0 6 

ganztags  Keine Veränderung der Betroffenheit 

Ortsteil Löwenberg: 
Begrenzung der zulässigen Höchst-
geschwindigkeit auf 30 km/h bei 
Ausschaltung der Lichtsignalanlagen 
der Knotenpunkte Berliner Straße / L 
176 und Granseer Straße/ L 176  in 
der Zeit von 22:00 bis 6:00 Uhr auf 
der B 167 auf den Abschnitten Fried-
rich-Ebert-Straße und der Lindestra-
ße (Abschnitt Querung des zentralen 
Platzes)  

nachts Abgebaut werden hauptsächlich die Immissionen > 65 
dB(A 
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14.  INFORMATION UND MITWIRKUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
 
 
Das Bundes-Immissionsschutzgesetz fordert in ' 47d (3): Die Öffentlichkeit wird zu Vorschlägen 
für Lärmaktionspläne gehört. Sie erhält rechtzeitig und effektiv die Möglichkeit, an der Aus-
arbeitung und der Überprüfung der Lärmaktionspläne mitzuwirken. Die Ergebnisse der Mit-
wirkung sind zu berücksichtigen. Die Öffentlichkeit ist über die getroffenen Entscheidungen zu 
unterrichten. Es sind angemessene Fristen mit einer ausreichenden Zeitspanne für jede Phase der 
Beteiligung vorzusehen. Verfahren, wie diese Mitwirkung zu gestalten ist, werden im Gesetz nicht 
genannt, die zugehörige Verordnung befindet sich noch in Arbeit. 
 
Die Umsetzung einer Lärmminderungsplanung ist zur Verbesserung der Akzeptanz nicht nur eine 
Frage der "Hardware", sondern ganz entscheidend auch eine Frage der "Software". Un-
tersuchungen haben gezeigt, dass ein erheblicher Unterschied zwischen der objektiv festgestellten 
Lärmbelastung und der subjektiv empfundenen Lärmbelästigung bestehen kann. Bürger, die sich 
mit "ihrer" Straße identifizieren, weil sie am Planungsprozess beteiligt waren, empfinden den Lärm 
weniger belästigend. Bürger, die mit einer Maßnahme nicht einverstanden sind, werden das Er-
gebnis auch dann als "laut" und "störend" empfinden, wenn sich gegenüber "vorher" eine deutliche 
Entlastung einstellt. Hier hat die Information der Öffentlichkeit eine entscheidende Bedeutung. 
 
Für die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Lärmminderungsplanung wurde auf Grundlage des 
Entwurfs des Lärmaktionsplans 2008 zur Information der Öffentlichkeit folgendes Verfahren in 
Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung durchgeführt: 
 
Die Einbindung der Öffentlichkeit in den Prozess der Lärmminderungsplanung erfolgte in Form 
von:  
 
#   Mitwirkung der Öffentlichkeit 

" Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Lärmaktionsplans vom 4. August bis 
5. September 2008, Bekanntgabe durch Aushang und Veröffentlichung im 
Amtsblatt,  

" Beim Landesbetrieb Straßenwesen (Straßenbaulastträger) und beim Landkreis 
Oberhavel (Straßenverkehrsbehörde) wurde parallel eine Stellungnahme zum 
Lärmaktionsplan eingeholt, 

" am 13. August 2008 wurde eine Bürgerversammlung durchgeführt  mit der 
Möglichkeit für die Öffentlichkeit, sich zum Lärmaktionsplan zu äußern. 

 
#   Einarbeitung der Hinweise aus der Mitwirkung der Öffentlichkeit 

" Die Anregungen und Hinweise aus der öffentlichen Auslegung und aus der 
Bürgerversammlung sowie die Stellungnahmen des Landesbetriebs und des 
Landkreises Oberhavel wurden vom Planungsbüro ausgewertet und zusam-
mengefasst (Abwägungsliste). 

" Das Planungsbüro arbeitete in Abstimmung mit der Gemeinde Löwenberger 
Land die Hinweise ein bzw. begründet, weshalb Hinweise nicht berücksichtigt 
wurden.  

 
#   Ausarbeitung des Lärmaktionsplans 2008  

" Abschließend wurde der Bericht um die von der EU bzw. dem BImSchG gefor-
derten Formalien ergänzt. 

 
#  Die Berichterstattung über den LAP wurde dem LUA mit Schreiben vom 09.10.2008 

vorgelegt. Die Formalie bzw. die Auflistung der Sofortmaßnahmen erfolgte vorbe-
haltlich der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung.  
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#   Ausarbeitung des Lärmaktionsplans 2008 (Stand November 2008) und Vorlage zur 

Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung. 
Der LAP (Stand November 2008) umfasst folgende Sofortmaßnahmen: 
 
OT Nassenheide: 

-    Ausschilderung mit Tempo 30 ganztags, durch die eine (wenn auch  
     begrenzte) Lärmminderung erzielt werden kann,  
-    Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 7,5 t Gesamtgewicht und 
-    Kennzeichnung des südlichen Ortseingangs durch einen Fahrbahnteiler 
     mit dem Nebeneffekt, dass er eine sichere Querungsmöglichkeit für den 
     nicht motorisierten Verkehr bietet. 
 

OT Teschendorf: 
- Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h, auf 

der Hauptstraße auf den Abschnitten zwischen Griebener Weg bis Im 
Hagen und Trift bis südlicher Ortsausgang und  

- als Empfehlung ein zusätzliches Geschwindigkeitsreduzierendes  
      Element (Mittelinsel oder Engstelle) am südlichen Ortseingang und  
      Übergangssicherungen auf der Hauptstraße im Bereich des Angers. 
 

OT Löwenberg: 
- Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h auf der 
      Berliner Straße zwischen Ortseingang und Einmündung Friedrich-Ebert- 
      Straße,  
- optische Eingrenzung des Straßenraums durch fahrbahnbegleitende 
      Baumreihen, 
- Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h, unter 
      stützt durch eine entsprechende Koordination der Lichtsignalanlagen 
      Friedrich-Ebert-Straße/ Berliner Straße und Friedrich-Ebert-Straße/  
      Granseer Straße, 
- Änderung der Fahrbahnmarkierung auf der Berliner Straße im Knoten- 
      punkt B 96/ B 167 zugunsten der Hauptfahrbeziehung plus Radaufstell- 
      streifen und 
- Querungssicherung zwischen den LSA-Knotenpunkten in Höhe der  
      Alten Schulstraße. 

 
#   Im Ergebnis der Sitzungen der Ortsbeiräte Nassenheide, Teschendorf (19.11.2008) 

und Löwenberg (19.11.12008) wurde der LAP am 16.12.2008 durch die Gemeinde-
vertretung der Gemeinde Löwenberger Land wie folgt beschlossen (Beschluss Nr. 
92/08): 

 
OT Nassenheide im Bereich der B 96 
- Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h auf der Ortsdurchfahrt (süd-

licher Ortseingang bis Am Dorfanger) zwischen 22.00 und 6.00 Uhr, 
- Überholverbot für Fahrzeuge über 7,5 t Gesamtgewicht einschließlich ihrer An-

hänger und von Zugmaschinen, ausgenommen Pkw und Kraftfahrtomnibusse im 
vierspurigen Fahrbahnbereich. 

 
OT Teschendorf im Bereich der B 96 
- Keine Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h auf der 

Ortsdurchfahrt (Hauptstraße) d.h. keine Sofortmaßnahmen. 
 

Löwenberg im Bereich der B 96 
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- Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h auf der Berliner 
Straße, nur in Koordination mit der Schaltung der LSA an der Kreuzung B 96 
(Berliner Straße)/ B 167 (Friedrich-Ebert-Straße) (Anmerkung: gemeint ist die 
Ausschaltung der LSA in diesem Zeitraum) in der Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr 

- Unterstützung durch die Eingrenzung des Straßenraums mit fahrbahnbegleiten-
den Baumreihen in Abstimmung der Rad- und Gehwegplanung 

- Ummarkierung der Abbiegestreifen auf der Berliner Straße an der Einmündung in 
die B 167 mit Vorrangigkeit der Hauptverkehrsbeziehung 

 
3.2 Löwenberg im Bereich der B 167 (Ortsbeiratssitzung 19.11.2008) 
- Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h auf der Friedrich-

Ebert-Straße und der Lindestraße (Abschnitt Querung des zentralen Platzes) mit 
entsprechender LSA Steuerung (Anmerkung: gemeint ist die Ausschaltung der 
Lichtsignalanlagen Berliner Straße/ B 167 und Granseer Straße/ B 167  in diesem 
Zeitraum) in der Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr 

 
Die Abwägungsliste wurde auf Grundlage der beschlossenen Sofortmaßnahmen überarbeitet und 
ist Gegenstand des Beschlusses vom 16. Dezember 2008 (Beschluss-Nr. 92/08).  
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